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Kurzfassung 

Die Stadt Freiburg im Breisgau plant den Neubau des Fußballstadions für den SC Freiburg. 
Hierfür wurden im Vorfeld zunächst allgemeine Standortanforderungen formuliert und sodann 
potenziell geeignete Standorte im Stadtgebiet gesucht und bewertet. Im Ergebnis wurde das 
Areal am Wolfswinkel als ein passender Standort festgestellt, das sich in unmittelbarer Nähe 
westlich des Verkehrslandeplatzes (VLP) Freiburg (ICAO-Code: EDTF) befindet. 

Im Rahmen der Planungen zum Stadionneubau wurden in den Jahren 2013/2014 im Auftrag 
der Stadt Freiburg Untersuchungen u. a. hinsichtlich Flugplatzplanung, Flugmeteorologie und 
Flugsicherheit durchgeführt, um eine eventuell vorliegende Nichtvereinbarkeit des 
Flugplatzbetriebes mit relevanten Planungs- bzw. Genehmigungsgrundlagen zu analysieren. 
Im Ergebnis wurde durch Dritte, Sachverständige bzw. Gutachter im Auftrag der Stadt, die 
grundsätzliche Umsetzbarkeit des Bauvorhabens bescheinigt. Im Gegensatz kommen andere 
Stellungnahmen im Auftrag von Bürgervereinigungen zu dem Schluss, dass insbesondere 
aufgrund der dann gegebenen flugmeteorologischen und flugsicherheitstechnischen Belange 
ein erhöhtes, nicht hinnehmbares Unfallpotenzial für Luftfahrzeuge im bodennahen An- und 
Abflug auf den Platz und ggf. auch Dritte resultiere. 

Aus diesem Grund untersucht vorliegendes Gutachten im Auftrag der Stadt Freiburg, dessen 
Untersuchungsauftrag mit der zuständigen Genehmigungsbehörde des Landes, dem 
Regierungspräsidium Freiburg, abgestimmt wurde, diesen Sachverhalt neuerlich auf mögliche 
Risikoänderungen auf den Flugbetrieb am VLP im Falle des Stadionneubaus im Vergleich zum 
Istzustand. Dies ist Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Gutachtens in Bezug auf u.g. 
Gefahren, die durch den geplanten Stadionkörper für den Flugbetrieb am VLP Freiburg 
resultiert. Bei der Erstellung dieses Gutachtens wurden die im Auftrag der Stadt Freiburg 
erarbeiteten Gutachten, die so genannten „Gegengutachten“ einzelner Flugplatznutzer sowie 
die Äußerungen des Regierungspräsidiums Freiburg und die der Flugplatznutzer im Rahmen 
des Dialogprozesses und des Vor-Ort-Termins vom 27.01.2016 gleichermaßen berücksichtigt. 
Insgesamt umfasst der Untersuchungsauftrag Prüfungen auf1: 

 Verletzung der gesetzlichen Hindernisbegrenzungsflächen, 

 Potenzielle, ungewollte Flugwegablagen von Luftfahrzeugen im An-/Abflug in 
Bodennähe bedingt durch veränderte Strömungsverhältnisse, 

 mögliche Blendungswirkungen für Flugleiter und Luftfahrzeugführer in Platznähe, 

 mögliche Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung und 

 mögliche Sichteinschränkungen von Luftfahrzeugführern im Fluge in der Platzrunde. 

Die zunächst erfolgte Prüfung auf mögliche Verletzung der gesetzlichen 
Hindernisbegrenzungsflächen (vgl. Kapitel 4) zeigt diesbezügliche Unbedenklichkeit: Die 
vorliegende Planung weist das Stadion im Bereich der seitlichen Übergangsflächen in 
zulässiger Höhe (maximal 260 m Normalhöhennull (NHN)) aus, Regelkonformität ist damit 
nachgewiesen. 

Hinsichtlich möglicher Flugwegablagen bedingt durch veränderte Strömungsverhältnisse 
wurden Versuche in Flugsimulatoren für typische am Platz operierende Muster (Ultra Lights, 
Propellermaschinen) mittels Integration dezidierter Luftströmungsmessungen von 
horizontalen und vertikalen Windgeschwindigkeitsschwankungen im Grenzschichtwindkanal 
(Niedergeschwindigkeitsmodell) durchgeführt. Als Eingangsdaten wurden gemäß 
Gefahrenanalyse statistisch gesehen relativ hohe Windgeschwindigkeiten (bis zu 20 kt) aus 
den Windrichtungen 210°, 250° und 270° unterstellt [1], so dass effektiv die Start- und 
Landebahn (SLB) stets leeseits des Stadions liegt. Als Szenarien wurden Konfigurationen 
ohne Stadion, mit Stadion (dieses dabei mit unterschiedlichen Bauhöhen) sowie auch 

                                                
1 Die Ermittlung des Risikos ist immer an spezifische Gefahren gebunden, eine Ermittlung eines 
Gesamtrisikos für den Flugplatz Freiburg ist hier nicht möglich. 
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kombiniert mit Stadion und Realisierung zusätzlicher Universitätsbebauung (im Folgenden als 
Uni-Bebauung bezeichnet) untersucht. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die ermittelten lateralen und vertikalen Ablagen für 
Luftfahrzeuge im An-/Abflug in Bodennähe bedingt durch Stadionbau und/oder Uni-Bebauung 
sowie bereits aktuell vorliegender örtlicher Gegebenheiten (Wolfsbuck) auch bei starkem 
Seitenwind mit signifikanten Böen (bis zu 20 kt) als unkritisch zu bewerten sind2. Durch das 
Stadion und auch ggf. zusätzliche Uni-Bebauung ist demnach kein feststellbarer gesonderter 
Einfluss auf den sicheren Flugbetrieb in Bezug auf die vertikale und laterale 
Kursführungsgenauigkeit im An- und Abflug in Bodennähe gegeben. 
Risikominderungsmaßnahmen sind hierfür nicht erforderlich. 

Hinsichtlich möglicher Blendung von Luftfahrzeugführern im Fluge als weitere erkannte Gefahr 
wurden Berechnungen zunächst unter Annahme einer typischen Umgebungsleuchtdichte von 
0,77 cd/m2 (mittlere Dichte von Landschaft im Mondlicht und Fahrbahn mit 
Straßenbeleuchtung) und einem Raumwinkel von 10-2 sr (Punktquelle, rechnerisch 1% einer 
Kugelfläche beleuchtend) auf Basis eines vorab bereitgestellten Beleuchtungskonzeptes für 
das Stadion und die anliegenden Trainingsplätze mittels Bestimmung des Blendmaßes gemäß 
[45] vorgenommen. Da zur Zeit der Erstellung dieses Gutachtens noch kein Architektur-
Entwurf vorlag und damit auch keine Angaben zu Lichtstärken und –richtungen, wurden 2 
plausible Arten der Fassadengestaltung untersucht: die eine vollkommen geschlossen und 
somit ohne Lichtaustritt zu den Seiten und die andere mit einem „Lichtband“ (für die oberen 
5 m, bspw. Glas) im Oberrang. In beiden Fällen verbleibt der Lichtaustritt durch die Öffnung 
des Stadiondachs. Ziel war festzustellen, ob diese Fälle bereits zu Risiken führen können. 
Entsprechend wären dann die Forderungen für das weitere Verfahren festzulegen. Im 
Ergebnis liegen für beide Konfigurationen zulässige Blendmaße bei Wahl eines üblichen 
Proportionalitätsfaktors 𝒌 = 32 vor [45]. Zur Prüfung auf Robustheit wurden auch 
Berechnungen mit abweichenden Werten für Umgebungsleuchtdichte und Raumwinkel 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass Blendung im Nahbereich des Stadions (ca. 50 m 
bis 450 m hinter dem Aufsetzpunkt für Betriebsrichtung 34 und ca. 250 m bis 350 m vor dem 
Aufsetzpunkt für Betriebsrichtung 16) insbesondere im Falle einer lichtdurchlässigen Stadion-
Fassade nicht gänzlich auszuschließen ist3 und demnach ein tolerables Risiko vorliegt. Infolge 
sollte im Gesamtkonzept die Flutlichtanlage, die im Rahmen des ersten 
Beleuchtungskonzeptes in Teilen oberhalb der Dachkonstruktion vorgesehen ist, vollständig 
unterhalb der Dachkonstruktion angeordnet werden. Nach diesem Ergebnis wird zudem 
empfohlen, im angestrebten Vergabeverfahren die weitgehende Lichtundurchlässigkeit der 
Stadionfassaden vorzugeben. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass durchaus architektonische 
und technische Vorkehrungen ebenso grundsätzlich eine weitgehende Reduzierung möglicher 
Risiken für den Flugverkehr erlauben. In jedem Fall, insbesondere aber auch, falls diese 
Vorgabe als zu starke Beschränkung der baulichen Spielräume betrachtet wird, sollte der 
konkrete Entwurfsprozess des Stadions gutachterlich eng begleitet werden. 

Für die Bauphase ist von weiteren, extern und großflächig aufgestellten und damit potenziell 
blendenden Flutlichtanlagen auszugehen. Dieser Sachverhalt ist nach Spezifizierung der 
Baustellenkonfiguration separat zu prüfen. Ggf. sind hier weitere Maßnahmen wie temporäre 
Betriebsbeschränkungen nicht auszuschließen, die jedoch eine grundsätzliche 
Durchführbarkeit dieser Maßnahme gestatten. 

Hinsichtlich möglicher Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung des Piloten in der 
fliegerischen Nacht zeigen die Analysen, dass: 

                                                
2 Bei geringeren Windgeschwindigkeiten sind zudem geringere laterale und vertikale Ablagen zu 
erwarten, die im Ergebnis ebenfalls als unkritisch zu bewerten sind. 
3 Licht, dass von der Fassade abstrahlt wird (Werbeanlagen etc.) als auch Photovoltaik-Anlagen sind 
im derzeitigen Planungsstand nicht berücksichtigt. 
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 deutlich unterschiedliche Lichtstärken in Richtung anfliegender Luftfahrzeuge 
zwischen SLB-Randbefeuerung, Fahrzeugscheinwerfer und Straßenlampen gegeben 
sind, 

 an der SLB zusätzliche, gerichtete Schwellenfeuer installiert sind und 

 das Beleuchtungsbild zwischen SLB und Planstraße Ost durch die unterschiedlichen 
Abstände der Lichtquellen, der Ausprägung des Lichtes am Boden sowie der 
unterschiedlichen Aufstellungsorte sicher unterscheidbar ist. 

Daraus leitet sich ab, dass derartige Gefahren in der Nacht als „hinreichend“ klein einzustufen 
und damit tolerabel im Sinne der ICAO Risikoklassifizierung sind. 

Im Sinne des ALARP4 Prinzips ist unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten infolge zu 
prüfen, ob die Installation einer gemäß NfL I 94/03 [21] ohnehin erforderlichen 
Anflugbefeuerung am VLP Freiburg für beide Betriebsrichtungen als 
Risikominderungsmaßnahme umsetzbar ist. Diese würde nochmals eine Reduktion der 
Fehlorientierungs-/Verwechslungsgefahr erlauben und eine zusätzliche visuelle Unterstützung 
für die Luftfahrzeugbesatzungen auch in Bezug auf die zukünftige Bebauung bieten. 

Hinsichtlich möglicher Fehlorientierung/Verwechslungsgefahr am Tag ist festzustellen, dass  

 deutliche Unterschiede zwischen der Länge der Fahrbahnmarkierungen (ca.4 m) und 
SLB-Markierungen (30 m), 

 eine Vielzahl an Fahrbahnmarkierungen im Vergleich zur SLB-Mittellinienmarkierung 
sowie 

 prägnante Schwellenmarkierungen 

gegeben sind. Die SLB weist im Straßenverlauf im Vergleich zur Planstraße Ost zudem die 
doppelte Breite auf, sodass auch das Risiko bedingt durch Fehlorientierung/Verwechslung am 
Tage als tolerabel eingestuft wird. Auch hier würde eine mögliche Anflugbefeuerung als zu 
prüfende Risikominderungsmaßnahme eine weitere Reduktion der Fehlorientierungs-
/Verwechslungsgefahr bewirken. 

Hinsichtlich möglicher Sichteinschränkungen in der Platzrunde ist im Ergebnis einer 
durchgeführten Sichtschattenanalyse festzustellen, dass durch den Stadionneubau die Sicht 
des Flugleiters auf sich in der Segel- oder Motorflugplatzrunde befindliche Luftfahrzeuge (LFZ) 
im Regelbetrieb nicht eingeschränkt wird. Die Sicht einzelner LFZ im Platzverkehr zueinander 
kann dagegen eingeschränkt sein. 

Als Risikominderungsmaßnahme wird im Sinne von ALARP, auch wenn hier ein geringes 
tolerables Risiko festzustellen ist, demnach eine Prüfung der Anhebung der Platzrunden 
empfohlen. Gemäß NfL II 37/00 [27] sollte in der Platzrunde ständiger Sichtkontakt zur 
Landebahn unter VMC gewährleistet sein. Insofern wäre 

 eine Anhebung der Motorflugplatzrunde um ca. 1.700 ft (520 m) auf 3.500 ft NHN 
vorzunehmen, damit die Sichtachsen durch das Stadion nicht mehr geschnitten 
werden, 

 eine Mindestflughöhe in der Segelflugplatzrunde von 1.240 ft über Grund (GND) unter 
der Voraussetzung zu gewährleisten, dass ausschließlich Flugzeugschleppstarts 
durchgeführt würden. 

  

                                                
4 ALARP – As Low As Reasonably Practicable: Dieses Prinzip besagt, dass insbesondere tolerable Risiken auf ein 

Maß reduziert werden sollen, welches den höchstmöglichen Grad an Sicherheit garantiert. Nutzen zu Aufwand 
Verhältnismäßigkeit soll hierbei allerdings gewahrt bleiben. 
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1 Motivation und Zielstellung 

Die Stadt Freiburg im Breisgau plant den Neubau des Fußballstadions für den SC Freiburg. 
Hierfür wurden im Vorfeld zunächst allgemeine Standortanforderungen formuliert und sodann 
potenziell geeignete Standorte im Stadtgebiet gesucht und bewertet. Im Ergebnis wurde das 
Areal am Wolfswinkel als ein passender Standort festgestellt, das sich in unmittelbarer Nähe 
westlich des Verkehrslandeplatzes (VLP) Freiburg (ICAO-Code: EDTF) befindet. 
Nachfolgende Abbildung 1 skizziert die Lage des geplanten Stadionkörpers relativ zur Start- 
und Landebahn (SLB) 16/34 des VLP Freiburg. 

 

Abbildung 1: Relative Lage des geplanten Fußballstadions zur SLB 16/34 
des VLP Freiburg [4] 

Im Rahmen der Planungen zum Stadionneubau wurden in den Jahren 2013/2014 im Auftrag 
der Stadt Freiburg Untersuchungen u. a. hinsichtlich Flugplatzplanung, Flugmeteorologie und 
Flugsicherheit durchgeführt, um eine eventuell vorliegende Nichtvereinbarkeit mit relevanten 
Planungs- bzw. Genehmigungsgrundlagen zu analysieren (vgl. Kapitel 2). Im Ergebnis wurde 
eine grundsätzliche Umsetzbarkeit des Bauvorhabens durch Dritte, Sachverständige bzw. 
Gutachter bescheinigt. Im Gegensatz kommen sog. Gegengutachten von 
Bürgervereinigungen zu dem Schluss, dass insbesondere aufgrund von flugmeteorologischen 
und flugsicherheitstechnischen Belangen ein erhöhtes, nicht hinnehmbares Risikopotenzial für 
den Luftverkehr und ggf. Dritte aus dem Neubau resultiere. 

Aus diesem Grund wünscht die Stadt Freiburg in Abstimmung mit der zuständigen 
Genehmigungsbehörde Regierungspräsidium Freiburg neben einer weiteren Bewertung der 
Flugmeteorologie ebenso ein Gutachten zur erneuten Beurteilung etwaiger flugbetrieblicher 
Risiken (bspw. verursacht durch erhebliche Seitenwinde bzw. Windscherungen im An-/Abflug) 
und hieraus ggf. erwachsender Einschränkungen des motorgetriebenen Flugbetriebes am 
VLP Freiburg aufgrund des Stadionneubaus. Ziel des Gutachtens ist die Prüfung, ob trotz des 
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geplanten Stadionneubaus sicherer und regelmäßiger Flugbetrieb am VLP EDTF 
gewährleistet wäre. 

Im Rahmen der weiteren Untersuchung zur Flugmeteorologie wurde der Gutachter 
Wacker Ingenieure – Wind Engineering von der Stadt Freiburg mit dem Ziel beauftragt, 
strömungstechnische Analysen mittels Windkanalversuchen durchzuführen und die 
Auswirkungen des Stadionkörpers auf die Luftströmungsverhältnisse über der SLB zu 
ermitteln [1]. Diese dienen als Eingangsdaten für die Flugsimulator-Versuche im Rahmen der 
Analysen etwaiger flugbetrieblicher Risiken. 
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2 Zusammenfassung bisheriger Gutachten und 
Stellungnahmen 

Im Rahmen des nachfolgenden Kapitels erfolgt im Zuge der Bestandsaufnahme die 
Zusammenfassung bisheriger Gutachten und Stellungnahmen zu den Themenkomplexen 
Flugsicherheit und Flugmeteorologie. Als Gutachten liegen hierzu folgende Dokumente vor: 

Meteorologisches Gutachten des deutschen Wetterdienstes (DWD) [33] 

 Wesentliches Ergebnis des Gutachtens ist die Feststellung, dass der Stadionneubau 
die ausgeprägt inhomogenen Windverhältnisse insbesondere im nördlichen Bereich 
der Landebahn verändert [33]. 

 Es wird hier empfohlen, die Schwellenwerte des Windes bei Südwestwind für 
Kleinflugzeuge zu reduzieren. 

 Kommentierung Gesellschaft für Luftverkehrsforschung mbH (GfL): Im Rahmen des 
DWD Gutachtens wurden die Windverhältnisse bedingt durch den Stadionneubau im 
Bereich der SLB untersucht. Weiterführende Analysen zu Auswirkungen der ermittelten 
Windverhältnisse auf die Flugsicherheit wurden nicht angestellt, sodass die geforderte 
Einschränkung des Flugbetriebes nicht plausibel hergeleitet wird. Zudem sind in den 
Zulassungsvorschriften der Luftfahrzeugmuster maximal zulässiger Seiten- und 
Rückenwind vorgeschrieben. 

CFD Consultants [35] 

 Im Rahmen des Gutachtens wurden mittels einer numerischen Strömungssimulation 
(Computational Fluid Dynamics – CFD) die lokalen Strömungsstrukturen für vier 
Szenarien im Bereich der SLB ermittelt. 

 Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der geplante Stadionneubau zu erheblich 
größeren Veränderungen der Strömungsstrukturen im Bereich der Landebahn führen 
würde, als der bereits bestehende Wolfsbuck. Hinsichtlich der für die Flugsicherheit 
relevanten Bereiche hat der Stadionneubau somit einen erheblich größeren Einfluss 
als der Wolfsbuck. Eine Bewertung der aufgrund des Stadionneubaus auftretenden 
Veränderungen hinsichtlich der Flugsicherheit im Bereich der Landebahn bzw. im 
zugehörigen Luftraum ist allerdings nicht Bestandteil der Untersuchung [35]. 

 Kommentierung GfL: Gemäß der im Rahmen der erneuten Untersuchungen zur 
Flugsicherheit in Auftrag gegebenen Windkanalversuche zur Ermittlung der 
Auswirkungen des Stadionkörpers [1] zeigen die Ergebnisse dieser neuen 
Untersuchungen: 

„Die Windkanal-Messergebnisse zeigen hinsichtlich des mittleren Windfeldes gute qualitative 
Übereinstimmungen mit den numerischen Simulationen vom DWD und von der Bürgerinitiative 
(CFD Consultants / Prof. Dr. Hanke). Die Geschwindigkeitsreduktionen sind im Vergleich zu 
den numerischen Simulationen aber etwas geringer. Dies ist ein typischer Befund, da im 
Windkanal die turbulente Durchmischung im Strömungsnachlauf in der Regel intensiver 
(realistischer) abgebildet werden kann als in numerischen Simulationen.“ [1] 

Prof. Dr. Harald Hanke [34] 

 Im Rahmen des Gutachtens werden Auswirkungen auf die Flugsicherheit auf Basis 
des CFD-Gutachtens untersucht. 

 Als Ergebnis wird in [34] festgestellt, dass „[…] durch die Windänderungen und die 
Leewirbel des Neubaus über der Landebahn häufiger mit Flugzeugschäden (und 
Personenschäden) zu rechnen ist[…]“ 

 Kommentierung GfL: Es werden Berechnungen zu Seiten- und Gegenwindänderungen 
während der Landung angestellt. Hieraus wird pauschal abgeleitet, dass vermehrt mit 
Unfällen zu rechnen ist. Diese Analyse ist zurückzuweisen und kausal nicht belegt. Es 
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fehlen Unfalldatenbankanalysen als auch flugmechanische Nachweise, dass 
Änderungen der Windrichtung und -stärke während des Anfluges nachweislich zu 
Beeinträchtigungen der Flugsicherheit führen. 

 Kommentierung GfL: Im Rahmen des Gutachtens wurde zudem auf Wirbelschleppen 
im Bereich der SLB hingewiesen. Die aktuellen Untersuchen gemäß [1] zeigen jedoch, 
dass dies nicht belegt werden konnte: 

„Im Gutachten von Prof. Hanke (Bewertung der Simulationsergebnisse von CFD-Consultants) 
wurden permanente (stehende) Wirbelschleppen als mögliche Erscheinung im Nachlauf des 
Stadions genannt. Anhand von spektralen Analysen der Messzeitreihen konnte allerdings kein 
Hinweis auf permanente (stehende) Wirbelschleppen, die aus der allgemeinen 
Nachlaufturbulenz heraustreten, im Bereich der Landebahn verursacht durch den Stadionkörper 
gefunden werden.“ [1] 

Sachverständigenbüro für Luftfahrt Herbert Lehner [36] 

 Das Sachverständigenbüro Lehner wurde beauftragt zu den möglichen Auswirkungen 
des Stadions auf die Sicherheit des Flugbetriebs Stellung zu nehmen. 

 Im Ergebnis wird festgestellt, dass sich gemäß Stellungnahmen des DWD 
voraussichtlich an ca. 90 Stunden pro Jahr Auswirkungen auf die Sicherheit des 
Flugbetriebs ergeben. Für diese Bedingungen wird empfohlen wenig trainierte Piloten 
nicht fliegen und windempfindliche Luftfahrzeuge in Freiburg nicht betreiben zu lassen. 
Zudem wird postuliert, dass der Grad der Erhöhung des Risikos abhängig von der Art 
des Fluggeräts, vom Trainingsstand des Piloten und von den jeweiligen 
Betriebsverfahren, wie zum Beispiel den Ausbildungshandbüchern, ist. 

 Kommentierung GfL: Die getroffenen Aussagen sind wissenschaftlich nicht belegt 
worden. Es fehlen dezidierte Analysen hierzu. 

Die Träger öffentlicher Belange, hier auch das Regierungspräsidium Freiburg, die Deutsche 
Flugsicherung (DFS) und der DWD fordern in Ihren Stellungnahmen [37] folgende Aspekte 
vertiefend zu untersuchen: 

 Analysen zu den Hindernisfreiflächen, Ausführungen hierzu siehe Kapitel 4, 

 Analysen zu möglichen Blendungswirkungen, Ausführungen hierzu siehe Kapitel 6.1.2, 

 Analysen zum Segelflugbetrieb, hier liegt ein separates Gutachten der GfL vor [38], 
(Sachstand: 08.06.2016), 

 Grundlegende Analysen zur Flugsicherheit inkl. der Auswirkungen stadionbedingter 
Windänderungen, Ausführungen hierzu siehe Kapitel 5 und Kapitel 6 sowie 

 Untersuchungen zum Externen Risiko im Bereich der zukünftig geplanten Haltestellen, 
hier liegt ein separates Gutachten der GfL vor [39] (Sachstand: 14.03.2016) 

Hinsichtlich Bürgervereinen, Verbänden und sonstigen Vereinen wird folgendes gefordert: 

 Analysen zum Segelflugbetrieb, hier liegt ein separates Gutachten der GfL vor [38] 
(Sachstand: 08.06.2016), 

 Grundlegende Analysen zur Flugsicherheit inkl. der Auswirkungen stadionbedingter 
Windänderungen sowie Analysen zu möglichen Betriebseinschränkungen, 
Ausführungen hierzu siehe Kapitel 5 und Kapitel 6, 

 Analysen zu vergleichbaren Bebauungssituationen an vergleichbaren Fluglätzen, 
Ausführungen hierzu siehe Kapitel 6.3 und 

 Untersuchungen zum Externen Risiko im Bereich der zukünftig geplanten Haltestellen, 
hier liegt ein separates Gutachten der GfL vor [39], (Sachstand: 14.03.2016). 
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3 Eingangsdaten 

3.1 Flugplatz Freiburg 

3.1.1 Infrastruktur 

Der VLP Freiburg verfügt derzeit über die in nachfolgender Tabelle 1 genannten drei SLB. 

Bahn Dimension Belag Nutzung(Segelflug) 

16/34 1.400 m x 30 m Asphalt 

 Start 16; beim Schleppen von 
Segelflugzeugen mit 
motorisierten 
Schleppluftfahrzeugen 
(F-Schlepp) 

 Unter Ausnahme Landung 

100 m westlich 
16/34 

600 m x 30 m Gras 
 Start 34; F-Schlepp 

 Windenstart 

150 m westlich 
16/34 

330 m x 30 m Gras  Landung 

Tabelle 1: Spezifische Merkmale der Bahnen am VLP Freiburg 
(nach [17], [18], [19], [20]) 

Die Elevation des Platzes (Höhe über NHN) beträgt 800 ft. 

Nachfolgender Auszug aus dem Luftfahrthandbuch (Aeronautical Information Publication, AIP) 
für den Sichtflugverkehr (Visual Flight Rules, VFR) [17] zeigt die Lage der einzelnen Bahnen. 

 

Abbildung 2: Lage der Bahnen am VLP Freiburg (nach [17]) 
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Im Rahmen dieser Untersuchungen wird ausschließlich auf den Motorflugbetrieb auf der SLB 
16/34 fokussiert, da die beiden bestehenden Segelflugbahnen gemäß Tabelle 1 im Rahmen 
der SC-Stadionplanungen entfallen bzw. verlegt werden sollen [38]. 

3.1.2 Betriebsreglement 

Im Rahmen der Genehmigung des VLP Freiburg gemäß der Nachrichten für Luftfahrer 
(NfL) I 219/10 [19] (zuletzt geändert durch NfL I 122/11 [18]) sind allgemeine Anforderungen 
an die Anlage und den Betrieb formuliert. Zunächst ist hierin festgelegt, dass ausschließlich 
VFR-Flugbewegungen durchgeführt werden dürfen. Die generelle Einordnung des VLP 
Freiburg, die u. a. für die Auslegung der Flugbetriebsflächen und hiermit einhergehender 
Sicherheitsanforderungen maßgebend ist, ergibt sich zu Flugplatzbezugscode 2B (Code-Zahl 
und -Buchstabe, vgl. Anhang A1). Grundsätzlich ist der VLP Freiburg für nachfolgenden 
Betrieb zugelassen (vgl. [19]): 

 Luftfahrtzeuge (LFZ) bis 10.000 kg maximale Startmasse (Maximum Takeoff Mass, 
MTOM) sowie LFZ-Muster Junkers Ju 52, 

 Motorgetriebene, dreiachsgesteuerte Luftsportgeräte (Ultraleichtflugzeuge, UL) mit 
einer Lärmpegelbegrenzung von 60 dB(A) im Steigflug, 

 Hubschrauber bis 10.000 kg MTOM sowie Tragschrauber ohne Platzrundenschulung, 

 eigenstartfähige Motorsegler sowie Segelflugzeuge und Motorsegler, die nicht mit 
eigener Antriebskraft starten (F-Schlepp) und 

 Luftschiffe, Heißluftballone und Sprungfallschirme. 

Des Weiteren sind in [19] Festlegungen zur Nutzung der Platzrunden, allgemeine 
Betriebszeiten, Nachtflugbetrieb sowie Einrichtung des Bauschutzbereiches enthalten. 

In Ergänzung zu den o. g. allgemeinen Genehmigungsgrundlagen sind weiterhin konkrete 
Vorgaben zur Durchführung des Flugbetriebes in der Regelung des Flugplatzverkehrs für den 
Verkehrslandeplatz Freiburg i. Br. gemäß NfL I 220/10 [20] festgelegt. Hierin sind spezifische 
Vorgaben zusammengefasst, die für die Durchführung des Flugplatzverkehrs am VLP Freiburg 
einzuhalten sind. Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand sind insbesondere die 
Direktiven hinsichtlich der Durchführung des Motorflugs maßgebend. 

Allgemeine Regelungen: 

 Spätestens fünf Minuten vor Erreichen des VLP muss die LFZ-Besatzung mit der 
Flugleitung Sprechfunkverbindung herstellen. Darüber hinaus ist im Flugplatzverkehr 
Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten sowie Gegenanflug bzw. Endanflug unaufgefordert 
zu melden (vgl. [20], Punkt 1.1 und 1.2). 

 Gleichzeitiger Betrieb auf der befestigten SLB 16/34 (sog. Hartbahn) und den beiden 
Grasbahnen ist untersagt (vgl. [20], Punkt 1.3). 

 Die Benutzung der befestigten SLB 16/34 erfolgt durch LFZ, Motorsegler, Drehflügler 
und motorisierte Luftsportgeräte. Flugzeugschleppstarts erfolgen in Betriebsrichtung 
(BR) 16 ebenfalls über die Hartbahn; F-Schlepps in BR 34 hingegen sind auf der 
Grasbahn durchzuführen. Landungen von Segelflugzeugen und Motorseglern (mit 
abgestelltem Triebwerk (TW)) erfolgen ausschließlich über die westliche 
Graslandebahn (vgl. [20], Punkt 2.1 bis 2.3). 

 Rollbewegungen von LFZ, Motorseglern und motorisierten Luftsportgeräten werden 
auf den gekennzeichneten Rollbahnen durchgeführt. 
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Regelungen des Motorflugbetriebes: 

 Motorgetriebene Flächenluftfahrzeuge haben die äußere, westlich gelegene 
Platzrunde mit einer Flughöhe von 1.800  Fuß (ft) über Meeresspiegel (NHN) zu 
nutzen. Drehflügler hingegen fliegen den VLP Freiburg über den östlichen Anflugpfad 
in 500 ft über Grund (Above Ground Level, AGL) an (vgl. [20], Punkt 3.1 und 3.2). 

 Bei Überflug der Bahnlinie südlich und westlich des VLP Freiburg ist eine minimale 
Flughöhe von 1.100 ft NHN einzuhalten. Weiterhin ist die den nordwestlichen An- und 
Abflugsektor kreuzende Mooswaldallee in mindestens 830 ft NHN und die den 
südwestlichen An- und Abflugsektor kreuzende Berliner Allee in mindestens 930 ft 
NHN zu überfliegen (vgl. [20], Punkt 3.3 und 3.4). 

Die o. g. Flugbetriebsbeschränkungen sind zudem teils im AIP für VFR (vgl. [17]) 
ausgewiesen. 

Nachfolgende Abbildung 3 zeigt zusammenfassend die Lage von Hartbahn und Grasbahnen 
sowie der veröffentlichten Platzrunden für Motor- und Segelflug gemäß AIP [17]. 

 

Abbildung 3: Sichtflugkarte VLP Freiburg (Auszug AIP [17]) 

3.1.3 Verkehrsanbindung 

Zur Analyse einer möglichen Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von 
Luftfahrzeugführern sind die örtlichen Gegebenheiten, hier insbesondere die Lage von 
Verkehrswegen von Interesse. 

In Platznähe verlaufen mehrere Straßen, die den Flugplatz auf drei Seiten wie folgt umgeben 
(vgl. Abbildung 4): 
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 die Granadaallee nordwestlich des VLP, von Südwesten nach Nordosten kreuzend, 

 die Madisonallee südlich des VLP, von Süden nach Norden, kurzzeitig unter einem 
Winkel von ca. 15° zur SLB, verlaufend 

 die Markwaldstraße/Hermann-Mitsch-Straße nördlich/östlich des VLP; die 
Markwaldstraße an ihrem südlichen Ende, bzw. die Hermann-Mitsch-Straße an ihrem 
nördlichen Beginn annähernd parallel zur SLB verlaufend sowie 

 die geplante Planstraße Ost, über den gesamten Verlauf der SLB parallel zur SLB 
verlaufend. 

 

Abbildung 4: Verkehrswege im Umfeld des VLP Freiburg [4] 

3.2 Entwurfsplanungen zum SC-Stadion 

Für die vorliegenden Untersuchungen werden folgende Entwurfsplanungen zum Stadion 
zugrunde gelegt: 

1. Stadion in maximaler Dimensionierung, Länge: 195 m, Breite: 162 m, Stadionhöhe 
25,2 m mit konstanter Tribünenhöhe 
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2. Stadion in maximaler Dimensionierung, Länge: 195 m, Breite: 162 m, Stadionhöhe: an 
der Osttribüne 25,2 m, dann keilförmig entlang der seitlichen Übergangsfläche 
Richtung Westen bis zu einer Höhe von 37 m ansteigend. 

3.3 Eingangsdaten Strömungsverhältnisse 

Als Eingangsdaten zur Analyse veränderter Strömungsverhältnisse bedingt durch den Neubau 
des Fußballstadions sowie der Uni-Bebauung wurden durch Wacker-Ingenieure 
Luftströmungsmessungen von horizontalen und vertikalen Windgeschwindigkeitsfluktuationen 
mit Hitzdrahtanemometern im Grenzschichtwindkanal durchgeführt [1]. 

Die Festlegung der Messbereiche entlang der SLB wurde durch GfL auf Basis von 
Flugleistungsuntersuchungen, vgl. Anhang A2, bestimmt. Im Ergebnis resultierten 
neun Relevanzbereiche gleichverteilt in einem Raster von 100 m zwischen den Schwellen 16 
und 34 (vgl. Abbildung 42). 

Die Messungen wurden für folgende 6 Bebauungsszenarien: 

1. Betrachtung des Geländes ohne Stadion, 

2. Stadion in maximaler Dimensionierung (Stadionhöhe 25,2 m) bei konstanter 
Tribünenhöhe ohne unterstellte Uni-Bebauung, 

3. Stadion in maximaler Dimensionierung (Stadionhöhe 25,2 m) bei konstanter 
Tribünenhöhe mit unterstellter Uni-Bebauung, 

4. Stadion, das an der Osttribüne eine Höhe von 25,2 m aufweist, aber keilförmig entlang 
der seitlichen Übergangsfläche Richtung Westen bis zu einer Höhe von 37 m ansteigt 
ohne unterstellte Uni-Bebauung, 

5. Stadion, das an der Osttribüne eine Höhe von 25,2 m aufweist, aber keilförmig entlang 
der seitlichen Übergangsfläche Richtung Westen bis zu einer Höhe von 37 m ansteigt 
mit unterstellter Uni-Bebauung und 

6. ohne Stadion aber mit unterstellter Uni-Bebauung. 

Sowie jeweils drei Windrichtungsszenarien: 

 210° – Hauptwindrichtung, 

 250° – maximale Seitenwindkomponente sowie  

 270° – inhomogenes Windfeld entlang der SLB 

demnach in Summe 18 Szenarien durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Messungen durch Wacker-Ingenieure lassen sich wie folgt 
zusammenfassen [1]: 

 Der Stadionneubau beeinflusst bei allen untersuchten Szenarien sowohl das mittlere 
Windfeld als auch kurzzeitige Schwankungen. 

 Ein höheres Stadion führt zu einer Vergrößerung des Bereiches mit Schwankungen 
der mittleren Windgeschwindigkeit entlang der SLB. 

 Die Uni-Bebauung führt zu weiterer Abschattung. 

 Anhand von spektralen Analysen konnte kein Hinweis auf permanente 
Wirbelschleppen im Bereich der Landebahn verursacht durch den Stadionkörper 
festgestellt werden. 

 Der Wolfsbuck führt aktuell bereits zu Beeinflussungen des Windfeldes. 
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Nachfolgende Abbildung 5 zeigt exemplarisch das resultierende Windfeld je Szenario für alle 
Messbereiche für die Windrichtung 250°. 

 

Abbildung 5: Resultierendes Windfeld (mittlere Windgeschwindigkeiten bei einer 
Referenzgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe über Grund) 

für die Windrichtung 250° 

Es konnte demnach zusammenfassend festgestellt werden, dass Abschattungseffekte durch 
das Stadion sowie die Uni-Bebauung festzustellen sind. Diese Abschattungseffekte resultieren 
in einer Veränderung der Windgeschwindigkeit und -richtung entlang der SLB. 

Die mittleren Windgeschwindigkeiten werden gemäß [1] im Abschattungsbereich des Stadions 
im Bereich der SLB je nach Szenario um etwa 20 – 30 % reduziert. Signifikante Erhöhungen 
der mittleren Windgeschwindigkeit im Bereich der SLB waren nicht zu verzeichnen. 

3.4 Lichttechnische Eingangsdaten 

Zur Beurteilung möglicher Blendung der Luftfahrzeugführer sowie einer möglichen 
Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von Luftfahrzeugführern lag dem AG eine 
Beleuchtungskonzeption für das Stadion sowie die Trainingsplätze vor [40]. 

Gemäß [40] wurde ein Szenario erstellt, dass licht- und immissionstechnisch nicht vollständig 
ausgereizt ist, sodass im Sinne eines Worst-Case Ansatzes der Fall einer suboptimalen 
Beleuchtung simuliert wird. So wird bspw. für das Stadion von der Nutzung von 
Scheinwerfermodellen ausgegangen, die weniger streulichtoptimiert sind. Zudem ist die 
Beleuchtung der Trainingsplätze nicht optimal entblendet. 

Für die Stadionbeleuchtung wird eine typische, realistische, asymmetrische Beleuchtung 
vorgesehen. Die angenommene Zielbeleuchtungsstärke beträgt 1.800 lx in Richtung vier 
fiktiver Festkameras zur TV-Übertragung. Die beleuchtete Fläche umfasst das Spielfeld 
inklusive der Randzone und erstreckt sich über 110 m x 75 m. Zum Einsatz kommen 255 
Scheinwerfer der Serie Siteco SiCOMPACT R2 MAXI mit den fünf Reflektorstufen WS11 bis 
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WS51 [40]. Jeder Scheinwerfer ist mit je einer Lampe des Typs HIT-DE-h15 2000 W/959 
Leitung I bestückt [40]. Die Scheinwerfer sind zum Teil auf dem Stadiondach und zum Teil 
darunter angebracht (vgl. Abbildung 6). Montagehöhen sowie Anzahl der Leuchtelemente sind 
der folgenden Tabelle 2 zu entnehmen: 

Tribüne Montagehöhe über Spielfeld 
Anzahl der 

Scheinwerfer 

Haupttribüne West 28,70 m / 35,00 m 61 Stk. / 24 Stk. 

Nordtribüne 25,10 m / 31,00 m 24 Stk. / 15 Stk. 

Osttribüne 25,10 m / 31,00 m 56 Stk. / 34 Stk. 

Südtribüne 25,10 m / 31,00 m 24 Stk. / 15 Stk. 

Tabelle 2: Montagedetails der Flutlichtanlage des künftigen Stadions gemäß [40] 

 

Abbildung 6: Beleuchtungskonzept für das Stadion sowie die Trainingsanlagen 
gemäß [40] 

Die Ausleuchtung der Trainingsanlagen wird durch 14 Lichtmasten realisiert, die ringsum die 
Trainingsspielfelder angeordnet sind. Die Zielbeleuchtungsstärken für die Sportanlagen 
betragen 800 lx für die Trainingsplätze der Lizenzspieler und der U23 sowie 600 lx im Falle 
der drei Torwart-Trainingsflächen [40]. Zum Einsatz kommen 206 Scheinwerfer der Serie 
Siteco SiCOMPACT A3 MAXI mit einer streuenden Lichtverteilung. Jeder Scheinwerfer ist mit 
je einer Lampe des Typs HIT-TS 2000 W/N/L 740 mit einer Farbtemperatur von 4.100 K 
bestückt [40]. 

Montagehöhen sowie die Anzahl der Leuchtelemente sind in folgender Tabelle 3 ausgewiesen: 
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Platz Montagehöhe über Spielfeld 
Anzahl der 

Scheinwerfer 

Sportplatz Lizenz 20,00 m bis 23,00 m 84 Stk. 

Sportplatz U23 20,00 m bis 23,00 m 61 Stk. 

Torwart 1 20,00 m bis 22,00 m 16 Stk. 

Torwart 2 20,00 m bis 22,00 m 12 Stk. 

Torwart 3 20,00 m bis 22,00 m 16 Stk. 

Freifläche 1 20,00 m bis 22,00 m 11 Stk. 

Freifläche 2 20,00 m bis 22,00 m 6 Stk. 

Tabelle 3: Montagedetails der Flutlichtanlage der Trainingsplätze gemäß [40] 

Zudem wurde eine Beleuchtungskonzeption für die Straßenbeleuchtung der Planstraße Ost 
gemäß [41] und [42] bereitgestellt und ebenfalls in den Analysen berücksichtigt. 

Hinsichtlich der Bauphase ist festzustellen, dass für die Einrichtung und den Betrieb von 
Baustellen umfangreiche Richtlinien gelten. Dazu zählen sicherheits- und 
arbeitsschutzrechtliche Vorgaben wie die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) [50] oder die 
Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) [51] sowie DIN EN 12464-2:2007 Beleuchtung 
von Arbeitsstätten – Teil 2: Beleuchtung im Freien [52], die hier einzuhalten sind. 
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4 Prüfung der gesetzlichen Hindernisbegrenzungsflächen 

4.1 Definition der Flächensysteme 

Grundlage für die Planung der Anlage von Flughäfen in Bezug auf die Hindernisfreiheit ist 
ICAO (Internationale Zivilluftfahrtorganisation, International Civil Aviation Organization) Annex 
14 [16]. Basierend auf dortigen Regelungen wurden nationale Richtlinien (hier zunächst 
„Richtlinien über die Hindernisfreiheit für Start- und Landebahnen mit Instrumentenflugbetrieb“ 
nach NfL I 328/01 [22] erlassen, die die Basis zur Beurteilung der Hindernissituation eines 
Flugplatzes in Deutschland darstellen. Analog stellen die „Gemeinsamen Grundsätze des 
Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im 
Sichtflugbetrieb“ nach NfL I 92/13 [13] die Grundlage der Hindernisbegrenzungsflächen für 
Sichtflugplätze dar. 

Ziel dieser Richtlinien ist es, den Luftraum um eine SLB festzulegen, der von Hindernissen 
freizuhalten ist, sodass der beabsichtigte verfahrensabhängige IFR- (Instrumentenflugregeln, 
Instrument Flight Rules) /VFR-Flugbetrieb sicher durchgeführt werden kann. Diese 
Anforderung ist bei der Genehmigung der Anlage und des Betriebes eines Flugplatzes 
hinsichtlich vorhandener Bauwerke, aber auch bereits bei der Planung von Bauwerken, zu 
berücksichtigen.  

In [16] bzw. [22] sind die aus mehreren Teilflächen bestehenden vorgenannten 
Hindernisbegrenzungsflächen definiert, bis zu deren Höhe Objekte in den Luftraum 
hineinragen dürfen.  

Dies sind im Einzelnen: 

 Streifen (um die SLB), 

 Anflugfläche (Approach), 

 Abflugfläche (Take-off Climb), 

 Horizontalfläche (Inner Horizontal), 

 Seitliche Übergangsfläche (Transitional) und  

 Obere Übergangsfläche (Conical). 

Folgende Abbildung 7 zeigt das VFR-Flächensystem nach NfL I 92/13 [13] für den 
Anflugbereich in der isometrischen Ansicht: 
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Abbildung 7: VFR Hindernisbegrenzungsflächen für den Anflugbereich nach [13] 

4.2 Prüfung der Hindernisbegrenzungsflächen nach NfL I 92/13 
(VFR) 

Nachfolgende Abbildung 9 zeigt das aus Abbildung 8 auf den VLP Freiburg übertragene VFR-
Flächensystem nach NfL I 92/13 [13]: 

 

Abbildung 9: Hindernisbegrenzungsflächen nach NfL I 92/13 am VLP Freiburg 
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Hiernach zeigt sich, dass das geplante Stadion im Bereich der seitlichen Übergangsflächen 
liegt. Nachfolgende Abbildung 10 zeigt diesen Bereich um das Stadion im Detail. 

 

Abbildung 10: Zulässige Bauhöhen im Bereich des SC-Stadions 

Gemäß Abbildung 10 zeigt sich, dass die seitlichen Hindernisbegrenzungsflächen im Bereich 
des geplanten Stadions eine Höhe von ca. 262 m Normalhöhennull (NHN) bis ca. 295 m NHN 
aufweisen. Hieraus ist abzuleiten, dass bei einer entsprechenden Positionierung des 
Gebäudes wie in Abbildung 10 dargestellt eine Stadionbauhöhe von 262 m NHN ohne 
Verletzung der seitlichen Übergangsflächen möglich ist..  

4.3 Fazit Hindernisprüfung 

Die Analysen gemäß Kapitel 4.2 zeigen, dass das Stadion in der aktuell geplanten 
Konfiguration die seitlichen Übergangsflächen der Hindernisbegrenzungsflächen nicht 
verletzt5. 

Sollten größere Höhen angestrebt werden, wären die Aussagen dieses Gutachtens nicht 
übertragbar. 

Dieser Sachverhallt gilt auch für temporäre Hindernisse (bspw. Gerüste oder Kräne), die 

während der Bauarbeiten errichtet werden sollen bzw. müssten. Auch diese dürfen die 

Hindernisbegrenzungsflächen nicht verletzen, bedürfen ansonsten einer Genehmigung der 

Landesluftfahrtbehörde. 

 

  

                                                
5  Diese Ergebnisse decken sich im Übrigen mit den jenen in [30]. 
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5 Methodik der Flugsicherheitsbewertung 

5.1 Risikoanalysemethodik 

Grundsätzlich lassen sich für eine Sicherheitsuntersuchung (engl. Safety Assessment) aus der 
Literatur die drei folgenden wesentlichen Komponenten (z. B. Safety Assessment 
Methodology (SAM) der EUROCONTROL)6 eindeutig ableiten: 

1. Durchführung einer Bestandsanalyse, 
2. Durchführung einer Gefahrenanalyse und 
3. Durchführung einer Risikoanalyse. 

Die Bestandsanalyse (1) liefert grundsätzlich die fachlichen Rahmenbedingungen (i. w. 
potenzielle Ursachen) für die nachfolgende Gefahrenanalyse und versteht sich für den hier 
vorliegenden Untersuchungsauftrag als Analyse der Strömungsverhältnisse sowie der 
Sichtbedingungen am Flugplatz bedingt durch den geplanten Stadionbau (vgl. Kapitel 5.2 und 
Kapitel 5.4) am Boden und in der Luft. 

Hierzu wurden im Rahmen des Untersuchungsauftrages folgende Aspekte festgelegt, die im 
Rahmen der Gefahrenanalyse (2) in Bezug auf die zukünftige Bebauungssituation (SC-
Stadion sowie Uni-Bebauung) zu berücksichtigen sind: 

 Ungewollte Flugwegablagen bedingt durch für einen Flugplatz atypische 
Strömungsverhältnisse, die zu unsicheren Flugzuständen führen können, 

 mögliche Blendungswirkungen auf Luftfahrzeugführer im Fluge durch die 
Stadionbeleuchtung und sonstiger, durch den Neubau verursachter Lichtquellen am 
Boden, 

 mögliche Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von Luftfahrzeugführern im 
Fluge durch die Kulisse am Tag und insbesondere auch in der Nacht und 

 mögliche Sichteinschränkungen in der Platzrunde sowohl für Luftfahrzeugführer im 
Fluge als auch den Flugleiter am Boden, die zu betrieblichen Fehleinschätzungen 
führen könnten. 

Die Risikoanalyse (3) koppelt sodann die wahrscheinlichen Konsequenzen an die zuvor 
formulierten Gefahren und liefert so das resultierende Risiko qualitativ bzw. quantitativ. Für 
letzteres Verfahren ist eine hinreichend große Referenzdatenmenge (Versuchsreihen) mit 
entsprechender Auflösung der jeweiligen Untersuchungsgröße (z. B. Ablage vom Flugpfad) 
erforderlich. Risiko ist grundsätzlich in beiden Fällen definiert als: 

Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit • Schadensausmaß (1) 

Untersuchungsgegenstand ist nunmehr die Ermittlung einer potenziellen Risikoänderung unter 
Bezug auf die o.g. Gefahren, die durch den geplanten Stadionkörper für den Flugbetrieb am 
VLP Freiburg resultiert. Formalrechtlich stellt dabei das Stadion kein Hindernis für den 
Flugbetrieb dar (vgl. Kapitel 4). Da allerdings die Ausmaße des Gebäudes als zunächst 
signifikant auf die leeseitigen Strömungsverhältnisse am Platz wirkend eingestuft werden, 
verbleiben möglicherweise zusätzliche Risiken jenseits dieser Vorschriften. Da keine – auch 
nicht erforderliche - Sicherheitsbewertung des Ist-Zustandes für den Flugplatz vorliegt, kann 
infolge das vorliegende Untersuchungsergebnis nicht unmittelbar in eine absolute 
Risikobewertung z. B. mittels Risikomatrix überführt werden. Dies bleibt einer separaten 

                                                
6 Hierbei ist die Bestands- und Gefahrenanalyse dem Functional Hazard Assessment (FHA), die Risikoanalyse 

dem Preliminary System Safety Assessment (PSSA) in der Entwurfsphase und dem System Safety Assessment 
(SSA) nach Realisierung zuzuordnen. Siehe http://www.eurocontrol.int/safety/public/standard_page/samtf.html 

http://www.eurocontrol.int/safety/public/standard_page/samtf.html
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Analyse vorbehalten, den Ist-Zustand aufgrund gegebener Regelkonformität ggü. der NfL-
Hindernisrichtlinie als üblicherweise vorbehaltlos sicher einzustufen. 

Mittels der Methodik der Einordnung in die Risikomatrix (bspw. ICAO SMM [53]) lassen sich 
die Risiken klassifizieren und bewerten. In der Risikomatrix sind Ausmaßklassen für 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß festgelegt, sodass für jedes Risiko, in 
Abhängigkeit der Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß, drei 
spezifische Akzeptanzklassen resultieren. Diese entsprechen folgenden Definitionen: 

 Nicht akzeptabel: Risiken in diesem Bereich gelten als nicht akzeptierbar, 
weitergehende Maßnahmen zur Senkung des Risikos sind zwingend notwendig. 

 Tolerabel: Risiken in diesem Bereich können toleriert werden, Maßnahmen zur 
Risikoreduktion im Sinne des ALARP-Prinzips sind zu prüfen. 

 Akzeptabel: Das Risiko ist nicht signifikant oder ausreichend kontrollierbar. 
Weitergehende Maßnahmen sind nicht notwendig.  

Die Ausmaßklassen sind hierbei individuell für die im Rahmen der Gefahrenanalyse 
identifizierten Gefahren in Form eines Grenzwertes festzulegen. Werden die ermittelten 
Risiken als tolerabel eingestuft, sind Risikominderungsmaßnahmen im Rahmen des ALARP-
Prinzips zu prüfen. 

Das ALARP Prinzip – As Low As Reasonably Practicable besagt, dass Risiken auf ein Maß 
reduziert werden sollen, welches den höchstmöglichen Grad an Sicherheit garantiert. Diese 
Herangehensweise ist international weit verbreitet [54]. Kern dieses Prinzips ist, dass Risiken 
weiter zu reduzieren sind, bis sich dies in Anbetracht des zugehörigen Aufwands nicht mehr 
rechtfertigen lässt. Verhältnismäßige Risikominderungsmaßnahmen sind hierbei zu 
realisieren. Für die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit im Sinne des ALARP-Prinzips ist eine 
Abschätzung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses erforderlich. Dies kann qualitativ oder 
quantitativ erfolgen. Nur wenn die Reduktion des Risikos in einem angemessen Verhältnis zu 
den Kosten steht, lassen sich diese rechtfertigen. Standardisierte Vorgaben zur 
Verhältnismäßigkeit sind nicht definiert. Grundsätzlich ist festzustellen, dass Vorhaben, die 
Risiken im tolerablen Bereich aufweisen, vorbehaltlich der Prüfung von 
Risikominderungsmaßnahmen zulässig sind. 

Die spezifischen Risikoanalysemethoden zu oben aufgeführten Gefahren variable 
Strömungsgeschwindigkeiten, Blendung, Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von 
Luftfahrzeugführern und Sichteinschränkungen sind in den nachfolgenden Kapiteln 5.2 bis 5.4 
ausgeführt. 

5.2 Analyse veränderter Strömungsverhältnisse 

Ziel der Risikoanalyse zu veränderten Strömungsverhältnissen ist die Ermittlung der 
Risikoänderung, die, durch den Stadionkörper verursacht, aus plötzlichen Änderungen der 
Windverhältnisse resultiert, wie in nachfolgender Abbildung 11 prinzipiell und qualitativ als 
Untersuchungshypothese dargestellt: 
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Abbildung 11: Qualitative Darstellung der Untersuchungshypothese – instabile 
Fluglagen aufgrund von Abschattungseffekten durch das Stadion bei starkem 

Seitenwind 

Die diesbezügliche Risikoanalyse erfolgt, neben einer qualitativen Auswertung empirischer 
Flugunfalldaten, vor allen Dingen auf Basis von Flugsimulator-Versuchen. Hierbei werden 
seitliche und vertikale Ablagen vom Sollflugpfad durch Auswertung von 
Flugspuraufzeichnungen ermittelt, die im Rahmen dieser Flugsimulator-Versuche gewonnen 
werden. Eingangsdaten sind die Luftströmungsmessungen von horizontalen und vertikalen 
Windgeschwindigkeitsfluktuationen im Grenzschichtwindkanal (vgl. Kapitel 3.3). 

Die Versuche berücksichtigen zudem die tatsächlichen, ungünstigen Wetter- und 
Betriebsbedingungen (starker Seitenwind und TW-Ausfall) sowie individuelle Leistungen und 
Fähigkeiten von LFZ-Besatzungen. Es wird somit der Frage nachgegangen, ob seitliche 
Ablagen vom Sollflugpfad unter ungünstigen, seltenen betrieblichen Randbedingungen derart 
nachweisbar sind, dass hier relevante instabile Fluglagen resultieren, in deren Konsequenz 
ein seitliches oder hartes Aufsetzen neben der SLB bei der Landung bzw. hohe seitliche 
Ablagen während des Starts, die wiederum zu Kollisionen mit Bodenhindernissen führen 
könnten, resultieren. 

Die Flugsimulator-Versuche werden in zertifizierten Simulatoren und mit LFZ-Besatzungen 
durchgeführt, die über entsprechende Lizenzen für die ausgewählten Referenzluftfahrzeuge 
verfügen. Zur Berücksichtigung und Abbildung individueller menschlicher Einflüsse 
(Reaktionszeiten etc.) erfolgen die Versuche mit verschiedenen Cockpitbesatzungen mit 
unterschiedlicher fliegerischer Erfahrung. 

Weiterhin werden Szenarien festgelegt, die den flugbetrieblichen Bedingungen am VLP 
Freiburg mittels präziser Abbildung der infrastrukturellen Randbedingungen innerhalb der 
Simulationsumgebung sowie gegebener meteorologischer Bedingungen Rechnung tragen 
(vgl. Kapitel 3.3). 

Unter Anwendung statistischer Analyseverfahren werden im Ergebnis 
Kursablagewahrscheinlichkeiten je Szenario ermittelt. 

Um eine möglichst realitätsnahe Durchführung der Flugversuche zu gewährleisten, wurden die 
Simulatoren in Einklang mit den nachfolgend festgelegten Referenzluftfahrzeugen 
ausgewählt. 
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Festlegung von Referenzluftfahrzeugen 

Im Fokus der Referenzluftfahrzeugfestlegung stehen Flugbewegungen unter 
VFR-Bedingungen sowie typischerweise am VLP Freiburg operierende LFZ-Muster. Diese 
orientieren sich zum einen an der Verkehrszusammensetzung und zum anderen an für den 
Untersuchungsgegenstand als kritisch zu bewertenden LFZ (bspw. höhere 
Seitenwindanfälligkeit bei geringer LFZ-Masse und somit auch LFZ mit einer maximalen 
Startmasse < 5.700 kg, vgl. Kapitel 6.1).  

Die Flugbewegungszahlen des VLP Freiburg für das Bezugsjahr 2014 differenziert nach 
Startgewichtsklasse sind in nachfolgender Tabelle 4 ausgewiesen. 

Verkehrsart 
Gewichtsklasse 

(MTOM) 
Flugbewegungen 

(2014) 

Motorflug nicht-
gewerblich 

bis 2.t einmotorig 3.729 

bis 2 t zweimotorig 131 

2-5,7 t 536 

> 5,7 t 3 

Motorflug 
gewerblich 

bis 2 t 1.453 

2 – 5,7 t 234 

> 5,7 t 4 

Ultraleicht  4.397 

Summe7 10.487 

Tabelle 4: Flugbewegungszahlen VLP Freiburg des Jahres 2014 nach 
Startgewichtsklasse ohne Segelflug (nach [48]) 

Im Allgemeinen zeigen die Flugbewegungszahlen nach Tabelle 4, dass sowohl einmotorige 
als auch zweimotorige LFZ < 5,7 t für den VLP Freiburg von Bedeutung sind. Auch 
UL-Luftfahrzeuge operieren hier regelmäßig, sodass auch diese zu betrachten sind. Im 
Ergebnis werden die Referenzluftfahrzeuge demnach wie folgt festgelegt: 

 Piper PA-28R-201 Arrow III (im Folgenden PA-28),  
LFZ bis 2 t MTOM, einmotorig (Kolben-TW), 

 Piper PA-34 Seneca III (im Folgenden PA-34), 
LFZ bis 5,7 t MTOM, zweimotorig (Turboprop-TW) und 

 BOT Aircraft SC07 Speedcruiser (im Folgenden SC07), 
Ultraleichtluftfahrzeug. 

Auswahl der Flugsimulatoren 

Die Entscheidung für die Simulatoren fiel auf die der RUWE AERO GmbH am 
Verkehrslandeplatz Strausberg und der am Verkehrslandeplatz Kyritz ansässigen Flugschule 
ARDEX. 

Bei der RUWE AERO GmbH am Standort Strausberg kommt ein Full-Motion Simulator mit 
einer 2-sitzigen Kabine, die exakt einer SC07 Speed Cruiser entspricht, zum Einsatz (vgl. 
Abbildung 12). Als Simulationssoftware wird X-Plane Pro genutzt [43]. 

                                                
7 Ohne Hubschrauber 
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Abbildung 12: Außenansicht und Instruktor-Arbeitsplatz RUWE AERO GmbH 

Bei der Flugschule ARDEX am Standort Kyritz kommt ein vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA) 
zertifizierter Verfahrenstrainer Elite Evolution S923 FNPT II MCC vom Hersteller Elite 
Simulation Solution AG zum Einsatz. Aufgrund frei wählbarer Konfigurationen kann die 
Simulatorphysik sowie dessen Cockpit an die relevanten LFZ-Muster PA-28 und PA-34 
angepasst werden. Für letztere Konfiguration ist der Flugsimulator als Flight and Navigation 
Procedures Trainer Type II Multi-Crew Co-operation (FNTP II MCC) zertifiziert. 

 

Abbildung 13: Außen- und Innenansicht Flugsimulator Flugschule ARDEX Kyritz 

Simulationsrandbedingungen und Versuchsdurchführung 

Für die Durchführung selbst wurden zunächst spezifische Parameterkonfigurationen 
festgelegt, um eine systematische Erfassung der Fluggenauigkeit zu gewährleisten. Das 
Hauptaugenmerk lag dabei auf den Strömungsverhältnissen bedingt durch die örtlichen 
Gegebenheiten, dem Stadion und der Uni-Bebauung mit gleichzeitigem TW-Ausfall beim 
zweimotorigen Muster auf der für die Kurshaltung ungünstigen Leeseite. So wurde eine 
gefährdende Konfiguration derart erzeugt, dass neben dem windbedingten Abdriften des LFZ 
zusätzlich ein Giermoment um die Hochachse wirkt, das durch den Piloten zu kompensieren 
ist. 

Die Simulatoren wurden so erweitert, dass die durch Wacker-Ingenieure gemessenen 
Strömungsverhältnisse entlang der SLB integriert werden konnten. So sind szenariospezifisch 
für die Messpunkte, hier mindestens 10 Messpunkte entlang der SLB (vgl. Abbildung 42), 
folgende Parameter abgebildet worden (Interpolation zwischen den Messpunkten): 

 Windgeschwindigkeit und 

 Windrichtung. 
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Turbulenzen der Luft sind in den Simulatoren konfigurierbar. Hier wurde leichte Turbulenz 
gewählt und zudem zwischen den Versuchen derart variiert, dass dieser gemäß Rückmeldung 
der Piloten stets als realistisch zu beurteilen war. 

Grundlegend wurden für alle drei Referenzluftfahrzeuge sowohl Starts, Landungen als auch 
Überflüge durchgeführt. Hierfür wurden folgende grundlegende Randbedingungen unterstellt: 

Flugbetriebliche Randbedingungen: 

 Ausfall des kritischen TW (Leeseite) beim zweimotorigen LFZ Muster 

 Flugverfahren: VFR 

 Start mit MTOM bzw. Landung mit maximaler Landemasse (Maximum Landing Mass, 
MLM) 

 Typische Klappenstellungen und An- bzw. Abfluggeschwindigkeiten in Entsprechung 
der Vorgaben gemäß Flughandbüchern (Aircraft Flight Manual, AFM) der 
Referenzluftfahrzeuge 

Meteorologische Randbedingungen8: 

 Windrichtungen: 210°, 250° und 270° 

 Lufttemperatur: 20 °C und Luftdruck: ca. 1.000 hPa, 

 Sichtweiten: > 8.000 m für Flugbewegungen nach VFR 

 Bahnzustand: trocken 

Um anhand der gewonnenen Flugverlaufsdaten statistisch valide Auswertungen durchführen 
zu können, wurden je untersuchtem Szenario mind. 40 Flugbewegungen durchgeführt. Die 
Durchführung der Versuche erfolgte hierbei alternierend, um Gewöhnungseffekte der 
LFZ-Besatzungen zu reduzieren. Zudem wurden Piloten mit unterschiedlichen 
Ausbildungsständen eingesetzt, hier auch bewusst Piloten mit nur wenigen Flugstunden. Die 
Ausgangs- und Endpunkte (hier Straight-In/Out Segmente) der einzelnen Flugversuche 
wurden wie folgt definiert: 

Start: 

 Ausgangspunkt der Simulation: Beginn Startlauf im Nahbereich des Stadions 

 Endpunkt der Simulation: nach Erreichen einer Flughöhe von ca. 1.500 ft AGL 

Landung: 

 Ausgangspunkt der Simulation: ca. 1 Nautische Meile (NM) vor Aufsetzpunkt bzw. 
Landebahnschwelle als geradliniger Sinkflug 

 Endpunkt der Simulation: nach Aufsetzen des LFZ 

  

                                                
8 Dies sind typische meteorologische Randbedingungen am VLP Freiburg. Die meteorologischen 
Sichtbedingungen spielen in diesem Kontext nur eine untergeordnete Rolle. Wenn keine ausreichende 
Sicht gegeben ist, kann der VLP Freiburg zudem nicht angeflogen werden. 
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Überflug: 

 Ausgangspunkt der Simulation: ca. 1 NM vor Aufsetzpunkt bzw. Landebahnschwelle 
als geradliniger Sinkflug 

 Endpunkt der Simulation: nach vollständigem Überfliegen der SLB in festgelegter 
Flughöhe 

Für die Piloten erfolgte zudem im Vorfeld ein intensives Briefing durch GfL-Mitarbeiter inklusive 
der Durchführung von Testan- und -abflügen. Zusätzlich wurde eine detaillierte 
Flugvorbereitung unter Berücksichtigung relevanter flugbetrieblicher Vorgaben gemäß AIP 
und AFM seitens der LFZ-Besatzungen durchgeführt. Da die drei untersuchten 
Referenzluftfahrzeuge laut Musterzulassung des LBA offiziell nach Single Pilot Operation 
(Mindestbesatzung: 1) zertifiziert sind, ist das Steuern des LFZ durch nur einen Piloten (Pilot 
Flying, PF) zulässig. Innerhalb der Messreihen konnte unabhängig hiervon der in den 
Versuchen stets anwesende Copilot (Pilot Not Flying, PNF) demzufolge den 
Simulationsvorgang unterstützend begleiten (bspw. mit Callouts9 der Flughöhe). 

Für jede einzelne Flugbewegung wurde gemäß o. g. Randbedingungen entsprechende 
Flugverlaufsdaten aufgezeichnet, welche die Grundlage der anschließenden Analysen der 
Flugwegablagen bilden (siehe hierzu nachfolgenden Abschnitt zur Methodik der 
Datenauswertung).  

Insgesamt wurden mit allen drei LFZ-Mustern 945 Flugbewegungen (Start, Landung oder 
Überflug) durchgeführt. 

Methodik der Datenauswertung 

Als Basis der statistischen Auswertungen dienen die aufgezeichneten Flugversuchsdaten. 
Aufgrund der enormen Datenmenge wurden im Vorfeld der Flugversuche individuell in 
Skriptsprache geschriebene Dateien erstellt, in welchen ausgewählte Flugparameter je 
durchgeführtem Flugversuch gespeichert und anschließend ausgelesen werden können. 

Neben spezifischen Umgebungsdaten (Wettereinflüsse wie bspw. Wind, Wolkenuntergrenzen 
oder Sichtweiten) wurden vor allen Dingen zahlreiche Flugleistungskenngrößen (Position, 
Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Klappenstellung u. v. a. m.) des LFZ aufgezeichnet. 
Somit liegen alle erforderlichen Daten bereit, um den Einfluss kritischer Randbedingungen auf 
die Kursführungsgenauigkeit des LFZ während Start, Landung und Überflug präzise zu 
ermitteln. Nachfolgende Auflistung zeigt eine Übersicht signifikanter Kenngrößen: 

 Zeitmessung: Testzeit in [s] 

 Luftfahrzeugpositionskoordinaten: Longitude und Latitude in [Grad] 

 Höhenmessung: Pressure Altitude und Radio Altitude in [ft] 

 Steigleistung: Rate Of Climb in [ft/min] 

 Geschwindigkeitsangaben: Indicated Airspeed, Calibrated Airspeed und Ground 
Speed in [kt] 

 Wetterdaten: z. B. Windrichtung in [°] und Windstärke in [kt] 

Die Dokumentation dieser Daten erfolgte in einem Messintervall von mind. 1 Hz. In Ergänzung 
zu diesen generierten Daten erfolgte zusätzlich die Erstellung von Messprotokollen. Diese 
beinhalten bspw. Bemerkungen zum LFZ-Führer, Anflugverfahren, Zeitpunkt des TW-Ausfalls 
und zur Windrichtung. 

                                                
9 situationsbedingte Standardausrufe der Cockpitbesatzung 
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Mithilfe der aufgezeichneten Positionsdaten wurde die Ablage des LFZ in lateraler und 
vertikaler Richtung bezüglich der SLB bestimmt. Die statistische Auswertung der Flugversuche 
erfolgt methodisch bezüglich: 

 der Abweichung des LFZ von der Pistenmittellinie und deren Verlängerung in 
An-/Abflugrichtung (y-Richtung quer zur SLB) und 

 der Flughöhe oberhalb der SLB (z-Richtung) und in weiterer Abhängigkeit zur 

 Entfernung zur Schwelle im Anflug, bzw. zum Startbahnende im Abflug (x-Richtung 
längs der SLB). 

Nach eingehender Aufbereitung der Datensätze folgte die Filterung hinsichtlich An-, Ab- und 
Überflug je LFZ-Muster. Ausgehend davon wurden im Folgenden Mittelwert und 
Standardabweichung der Ablagen in y-Richtung und z-Richtung in spezifischen Intervallen 
entlang der SLB bestimmt. Der Mittelwert fungiert hier als Lageparameter und beschreibt die 
Position der für jeden Flugversuch beinhalteten Datenelemente (Stichprobe) in Bezug auf die 
Messskala in lateraler und vertikaler Achsenrichtung. Grundlage zur Berechnung des 
Mittelwertes ist folgende Gleichung (2): 

 𝑥𝑚 = ∑
𝑥𝑖

𝑛
𝑛
𝑖=1  (2) 

Mit: xm – im Mittel zu erwartender Wert der Messgröße (Mittelwert) [m] 
xi – beobachtete Einzelwerte (z. B. laterale Abweichung) [m] 
n – Anzahl der Einzelwerte [-] 

Die dazugehörige Standardabweichung ist ein Maß zur Bestimmung der Streuung einzelner 
Datenelemente um ihren Mittelwert und stellt eine weitere Auswertegröße dar. Die statistische 
Größe der Standardabweichung, auch als mittlere Streubreite bezeichnet, steht repräsentativ 
für die laterale Ablage von der SLB-Mittellinie bzw. der vertikalen Ablage des LFZ und 
berechnet sich nach folgender Gleichung (3): 

 𝑠𝑥 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥𝑚)

2𝑛
𝑖−1

𝑛
 (3) 

Mit: sx – Standardabweichung bzw. mittlere Streubreite [m] 
xm – im Mittel zu erwartender Wert der Messgröße (Mittelwert) [m] 
xi – beobachtete Einzelwerte (z. B. laterale Abweichung) [m] 
n – Anzahl der Einzelwerte [-] 

Somit kann verlässlich analysiert werden, inwiefern die gemessenen Strömungsverhältnisse 
in Kombination mit ggf. Ausfall des kritischen TW dazu beitragen kann, dass Flugverläufe von 
LFZ während Start, Landung und Überflug erhöhte laterale oder vertikale Ablagen vom 
Sollflugpfad aufweisen. 

Die Ergebnisse zur Ermittlung von Flugpfadablagen sind in Kapitel 6.1 dargelegt. 

5.3 Analyse möglicher Blendung sowie Verwechslungsgefahr oder 
Fehlorientierung von Luftfahrzeugführern 

Die Bewertung von Lichtimmissionsbelastungen ist in umfänglichen Richtlinien und Gesetzen 
geregelt. Hier sind insbesondere das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) [44], das 
durch technische Anlagen induzierte Emissionen regelt, die Lichtleitlinie der Deutschen 
Lichttechnischen Gesellschaft e.V. (LiTG 12.3, [45]) sowie die Hinweise zur Messung, 
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz (LAI, [46]) zu nennen. Eine Analyse dieser Richtlinien zeigt, dass 
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hinsichtlich der Bewertung der Lichtimmissionsbelastung von Sportanlagen auf ihre 
Umgebung grundsätzlich folgende Aspekte zu berücksichtigen sind: 

 Bewertung der Blendungswirkung, 

 Bewertung der Raumaufhellung von Wohnbereichen und Freizeitanlagen und 

 Betrachtung der Himmelsaufhellung. 

Es ist hierbei festzustellen, dass die Bewertung der Himmelsaufhellung, bzw. die damit 
einhergehende Sichtminderung des Sternenhimmels infolge künstlicher Beleuchtung, zwar ein 
ökologisches und kulturelles Problem darstellt, jedoch hier nicht im Fokus steht. Analog ist die 
Berechnung der Raumaufhellung, ein Maß für die Beeinträchtigung von Ruhe, Entspannung 
oder Freizeitaktivitäten durch die Aufhellung von Wohnbereichen, auch nicht Bestandteil 
dieses Gutachtens. 

5.3.1 Methodik bezüglich Blendungswirkung 

Die Blendungswirkung beschreibt unter dem Oberbegriff der Blendung Lichteinwirkungen, die 
die Minderung des Sehvermögens durch Streulicht im Glaskörper des Auges beschreiben oder 
beim Betrachter Störempfindungen auslösen. 

Gemäß [45] beschreibt die Blendung die lichttechnischen Eigenschaften einer Lichtquelle und 
ihrer Umgebung in ihrer Störwirkung, wobei in zwei Einwirkungsarten unterschieden wird: 

 physiologische Blendung führt zu einer Herabsetzung des Sehvermögens durch 
Streulicht im Glaskörper des Auges, währenddessen 

 gemäß [46] die psychologische Blendung eine Belästigung bzw. Störwirkung bewirkt, 
ohne dass es zu einer Herabsetzung der Sehleistung, d.h. des Sehvermögens 
kommen muss. 

Gemäß [46] und [45] wird festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Beschwerden 
durch die psychologische Blendung hervorgerufen wird. Gemäß [46] wird explizit darauf 
verwiesen, dass die Hauptaufgabe des Immissionsschutzes die Vermeidung erheblicher 
Belästigungen durch psychologische Blendung ist. 

Bei physiologischer Blendung hingegen spricht man von Blendungsereignissen, die eine 
messbare Herabsetzung der Sehleistung oder des Sehvermögens verursachen. Die 
Verminderung des Sehvermögens kommt bei physiologischer Blendung insbesondere durch 
Streulicht in den Augenteilen wie Hornhaut, Linse und Glaskörper zustande [56]. Eine erhöhte 
Streuwirkung hat zur Folge, dass die Erkennbarkeit von kontrastarmen Objekten deutlich 
verringert wird. Es entsteht der optische Eindruck eines Schleiers vor den Augen [55]. Zudem 
ist die Unterschiedsempfindlichkeit von Bedeutung. Diese hängt im Wesentlichen von der 
Größe des Sehobjektes, von der Leuchtdichte, der Größe des Umfeldes und von der 
Betrachtungsdauer ab. Die Verminderung des Sehvermögens ist messbar. Messtechnisch 
wird hierzu zu einer gegebenen Leuchtdichte des Gesichtsfeldes die Sehfunktion mit und ohne 
die Blendlichtquelle bestimmt. Hierbei ist insbesondere der Einfluss der Blendlichtquelle bzgl. 
einer vorab bestimmten Sehaufgabe zu bestimmen [55]. Grundsätzlich ist zudem festzustellen, 
dass die Größe der Blendlichtquelle eine entscheidende Rolle spielt. Es existiert eine 
umgekehrte Proportionalität zwischen der Blendlichtquellengröße und einer möglichen 
physiologischen Blendung [55]. 

Die Zusammenhänge zwischen physiologischer und psychologischer Blendung lassen sich 
derart charakterisieren, dass bei gleicher Lage und Größe der Blendlichtquelle Maßnahmen 
zur Reduzierung der psychologischen Blendung gleichzeitig eine Reduktion der 
physiologischen Blendung nach sich ziehen [55]. Da bei der Beurteilung der psychologischen 
Blendung meist strengere Anforderungen gestellt werden, zeigen die Erfahrungen gemäß [56], 
dass eine Blendlichtquelle, die keine psychologische Blendung hervorruft, im Regelfall auch 
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physiologisch als blendfrei angesehen werden kann. Dies ist eine typische Verfahrensweise 
bei derartigen Untersuchungen, die auch hier angewendet wird. 

Da keine spezifischen Messdaten zur physiologischen Blendung der zukünftigen 
Bebauungssituation vorliegen können, wird demnach nachfolgend auf die psychologische 
Blendung fokussiert. 

Bewertungsmaß für die psychologische Blendung ist die maximal tolerable mittlere 

Leuchtdichte �̅�𝑚𝑎𝑥: 

 �̅�𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑘 ∗ √
𝐿𝑢

Ω𝑠
 (4) 

mit �̅�𝑚𝑎𝑥 maximal tolerable mittlere Leuchtdichte in [cd/m2] 

 𝑘  Proportionalitätsfaktor, korrektive Einheit [√cd/m] 

 𝐿𝑢  maßgebende Leuchtdichte der Umgebung der Blendlichtquelle in [cd/m2] 

 Ω𝑠  Raumwinkel der vom Immissionsort aus gesehenen Blendlichtquelle in [sr] 

Für den Proportionalitätsfaktor k existieren folgende orts- sowie zeitabhängigen Richtwerte 
(vgl. Tabelle 5): 

Immissionsort; 
Gebietsart nach BauNVO 

Proportionalitätsfaktor 𝒌 für Blendung 

6:00 Uhr bis 
20:00 Uhr 

20:00 Uhr bis 
22:00 Uhr 

22:00 Uhr  
bis 6:00 Uhr 

Kurgebiete, Krankenhäuser, 
Pflegeanstalten 

32 32 32 

Reine Wohngebiete 
allgemeine Wohngebiete 
besondere Wohngebiete 
Kleinsiedlungsgebiete 
Erholungsgebiete 

96 64 32 

Dorfgebiete 
Mischgebiete 

160 96 32 

Kerngebiete 
Gewerbegebiete 
Industriegebiete 

– – 160 

Tabelle 5: Blendungs-Richtwerte für den Proportionalitätsfaktor k [45] 

Die Bewertung der Lichtbelastung erfolgt schließlich über das Blendmaß 𝑘𝑠. Hierbei wird in 

einem ersten Schritt die Leuchtdichte der Blendlichtquelle �̅�𝑠  ermittelt und entsprechend 

nachfolgender Gleichung (5) das Blendmaß 𝑘𝑠  ermittelt: 

 𝑘𝑠 = �̅�𝑠 ∗ √
Ω𝑠

𝐿𝑢
  (5) 

mit �̅�𝑠 Leuchtdichte der Blendlichtquelle in [cd/m2] 

 𝑘𝑠 Blendmaß, korrektive Einheit [√cd/m] 

Das Blendmaß ist abhängig von der Leuchtdichte der Blendlichtquelle. Da die Blendlichtquelle 
hinsichtlich ihrer Lichtbelastung auf den Immissionsort bewertet werden soll, wird 
anschließend ein Vergleich von 𝑘𝑆 und k durchgeführt. Um o. g. Richtwerte einzuhalten, gilt 
gemäß [45]: 
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 𝑘𝑠 ≤ 𝑘  (6) 

Im Sinne eines Worst-Case Ansatzes wird hier durchgängig der Richtwert für Kurgebiete, 
Krankenhäuser und Pflegeanstalten angewandt, da hier die höchste Schutzwirkung gegeben 
ist. 

5.3.2 Methodik bezüglich Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von 
Luftfahrzeugführern 

Neben der Frage der Blendung von Piloten ist auch der Effekt der Irritation von Piloten durch 
Fremdlichtimmissionen im Anflug zu untersuchen. 

Es soll demnach geprüft werden, ob durch die örtlichen Gegebenheiten einer parallel zur SLB 
verlaufenden Straße (Planstraße Ost) und der damit verbundenen Markierungs- und 
Beleuchtungssituation Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von Luftfahrzeugführern 
zu erwarten ist. 

Hinsichtlich der Beleuchtungssituation sind hier die10: 

 Flugplatzbefeuerung, 

 Straßenbeleuchtung (siehe Kapitel 3.4) und 

 Kraftfahrzeug-Scheinwerfer  

zu analysieren. 

 

Flugplatzbefeuerung 

Die Anforderungen an die Flugplatzbefeuerung für Flugplätze mit Verkehr nach Sichtflugregeln 
sind in der NfL I 94/03 [21] geregelt. Zusätzlich zu den Richtlinien gemäß ICAO und NfL sind 
nunmehr auch die gültigen europäischen Anforderungen gemäß EASA (Europäische Agentur 
für Luftsicherheit, European Aviation Safety Agency) Certification Specification Aerodromes 
Design (CS-ADR-DSN) [14] zu berücksichtigen. Bezüglich der Anwendbarkeit der Richtlinie 
EASA CS-ADR-DSN [14] ist jedoch grundsätzlich festzuhalten, dass der VLP Freiburg nicht in 
den Anwendungsbereich der Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG) 216/2008 [24] 
bzw. deren Folgeverordnungen (sog. Basic Regulation zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung der EASA) und somit CS-ADR-DSN fällt. 
Grundsätzlich sind die Bestimmungen der Europäischen Union nur auf Flugplätze im 
Hoheitsgebiet der EASA anzuwenden (vgl. [24])  

 die zur öffentlichen Nutzung bestimmt sind, 

 die für den gewerblichen Flugbetrieb genutzt werden, 

 an denen An- oder Abflüge nach Instrumentenflugregeln stattfinden und 

 die eine befestigte SLB-Länge von mindestens 800 m aufweisen oder nur 
Hubschrauberverkehr abwickeln. 

Weiterhin können diejenigen Flugplätze von den Vorschriften der Verordnung freigestellt 
werden, die nicht mehr als 10.000 Fluggäste jährlich abfertigen und nicht mehr als 850 
Frachtflugbewegungen aufweisen (vgl. [24]). 

Aus der NfL I 94/03 [21] geht nunmehr hervor, dass für die SLB des VLP Freiburg folgende 
Befeuerungen grundsätzlich vorgesehen sind: 

 Anflugbefeuerung, 

                                                
10 Werbeanlagen als auch Photovoltaik-Anlagen sind im derzeitigen Planungsstand nicht berücksichtigt. 
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 Start- und Landebahnrandfeuer, 

 Schwellen- und Außenkettenfeuer, 

 Start- und Landebahnendfeuer. 

Die Charakteristika dieser Befeuerungen können nachfolgender Tabelle 6 entnommen 
werden. 

Bezeichnung Forderung 

Allgemein 
Helligkeit der Feuer und Befeuerungssysteme ist 

aufeinander abzustimmen 

Lichtfarben Rot / Weiß 

Erhebungswinkel 15° über Horizont 

Lichtstärke Mind. 25 cd für weißes Licht 

Lichtstärke-Regelung 

(Gültig für weiße Feuer mit 

Lichtstärken über 100 cd) 

Wenigstens in drei Stufen regelbar 

(100 %, 30 %, 10 %) 

SLB-Randfeuer Weiße Festfeuer (Rundstrahlfeuer) 

Schwellenbefeuerung Einseitig gerichtete Festfeuer (Richtstrahlfeuer) 

Gleitwegbefeuerung  

(PAPI oder APAPI) 
zulässig 

Tabelle 6: Grundlegende Eigenschaften der Feuer für Flugplätze mit Flugbetrieb nach 
Sichtflugregeln [21] 

Kraftfahrzeug-Scheinwerfer 

Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen (KFZ) sind für zwei Arten von Licht konfiguriert: Fern- und 
Abblendlicht. Beide Lichtarten dienen der Ausleuchtung des Verkehrsraumes vor dem KFZ, 
jedoch möglichst ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Korrekt justiertes Fern- und 
Abblendlicht von KFZ wird in Fahrtrichtung in horizontaler Richtung und zum Erdboden hin 
abgestrahlt. 

Nach den Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) müssen 
Scheinwerfer, die Fernlicht erzeugen, in einer Entfernung von 100 m in Längsrichtung des 
Fahrzeugs sowie in Höhe der Scheinwerfermitten eine Beleuchtungsstärke von mindestens 
1 lx (entspricht einer Lichtstärke von 10.000 cd) erzeugen [49]. 

Das Abblendlicht von KFZ wird ebenfalls zum Erdboden hin ausgestrahlt. Nachfolgende 
Abbildung 14 zeigt die Anordnung des Messschirmes für die Prüfung der ordnungsgemäßen 
Einstellung der Scheinwerfer. Für die Betrachtung der Wechselwirkungen von KFZ-
Beleuchtung mit dem Luftverkehr ist insbesondere Zone III von Bedeutung, die oberhalb der 
Scheinwerfermitten und zu beiden Seiten der KFZ-Längsachse liegt. In dieser Zone gilt für die 
Lichtstärke ein Höchstwert von 625 cd [25]. 
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Abbildung 14: Messschirm eines vereinheitlichten europäischen asymmetrischen 
Abblendlichtes nach [25] 

5.4 Sichtschattenanalyse für mögliche Sichteinschränkungen 

Die Analyse auf mögliche Sichteinschränkungen zielt darauf ab, Gefahren zu identifizieren, die 
sich aus einer eingeschränkten visuellen Erfassung der Umgebung des Flugplatzes und des 
dortigen Flugbetriebs seitens des Flugleiters am Boden als auch des Piloten in der Luft 
ergeben mögen. 

Rechtliche Grundlage bilden hierbei die europäischen Luftverkehrsregeln Standardised 
European Rules of the Air (SERA) [28] und die darauf aufbauende deutsche 
Luftverkehrsordnung (LuftVO) [29]. So gilt gemäß SERA 3225: 

„Wer ein Luftfahrzeug auf einem Flugplatz oder in dessen Umgebung führt, ist verpflichtet, 

a) den Flugplatzverkehr zu beobachten, um Zusammenstöße zu vermeiden; 

b) sich in den Verkehrsfluss einzufügen oder sich erkennbar aus ihm herauszuhalten; ...“ [28] 

Gemäß Artikel 2 der Verordnung 932/2012 [28] ist der Verkehr der Platzrunde als 
Flugplatzverkehr zu werten. Darüber hinaus führen die „Grundsätze des Bundes und der 
Länder für die Regelung des Flugverkehrs an Flugplätzen ohne Flugverkehrskontrollstelle“ 
(NfL II 37/00) [27] unter Punkt 2.2, Grundsätze zur Gestaltung einer Platzrunde wie folgt aus: 

„Folgende Grundsätze sollen bei der Festlegung des Platzrundenverlaufs beachtet werden:  

[…] Gewährleistung des ständigen Sichtkontaktes zur Landebahn unter 
Sichtflugwetterbedingungen (VMC)“ [27] 
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Zur Prüfung der Einhaltung der Anforderungen an die Sichtbarkeit der Flugplatzverkehre wird 
zunächst ein 3D-Modell erstellt, um einen Überblick über die Situation zu gewinnen. Anhand 
dieses Modells kann eine erste Einschätzung der Situation nach Bau des Stadions und der 
Uni-Bebauung aus verschiedenen Blickwinkeln stattfinden. 

In einem zweiten Schritt findet eine referenzierte geometrische Auswertung der kritischen 
Sichtachsen statt. Eine kritische Sichtachse wird zwischen solchen Referenzpunkten 
bestimmt, zwischen denen eine direkte Sichtbeziehung nach [27], [28] gegeben sein sollte, um 
einen sicheren Verkehr am Flugplatz zu gewährleisten. Im vorliegenden Untersuchungsfall 
sind dies Sichtachsen ausgehend vom Tower bzw. der SLB, die in Richtung Platzrunde über 
das geplante Stadion hinwegführen. 

Sollte festgestellt werden, dass einzelne Sichtachsen durch das Stadion unterbrochen sind, 
wird nachfolgend jene Achse ermittelt, die sich aus der minimalen Höhe (Elevation) eines LFZ 
auf der lateral unveränderten Achse ergibt, um eine direkte Sichtbeziehung zueinander zu 
erzielen.  

In einem solchen Falle würde der adjustierten Sichtachse im Rahmen von 
Risikominderungsmaßnahmen Rechnung getragen (siehe Kapitel 6.4). 
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6 Ergebnisse der Flugsicherheitsbewertung 

6.1 Prüfung veränderter Strömungsverhältnisse 

6.1.1 Datenbankanalysen 

Im Rahmen einer qualitativen Analyse in empirischen Flugunfalldatenbanken soll eingangs 
analysiert werden, ob Vorfälle in der Vergangenheit zu verzeichnen waren, die bedingt durch 
spezifische Strömungsverhältnisse auftraten. 

Hierfür wurde in nationalen und internationalen Flugunfalldatenbanken (Bundesstelle für 
Flugunfalluntersuchung – BFU [32] und National Transportation Safety Board – NTSB [31]) im 
Zeitraum von 1999 bis 2015 recherchiert. 

Es wurde dabei ausschließlich auf LFZ mit einem MTOM < 5,7 t und hier spezifische Situation 
mit Seitenwind und/oder Windscherungen fokussiert. 

Im Ergebnis (vgl. Anhang A4, Tabelle 11 und Tabelle 12) ließen sich 16 Vor-/Unfälle filtern, 
bei denen Strömungsverhältnisse, hier insbesondere hoher Seitenwind mit zusätzlichen 
Windscherungen, in Einzelfällen ein beitragender Faktor war. Hieraus lassen sich jedoch keine 
validen Aussagen bez. der Wirkungen der Strömungsverhältnisse bedingt durch die zukünftige 
Bebauungssituation am VLP Freiburg ableiten, die für die weiteren, nachfolgenden Analysen 
methodisch nutzbar wären. Zudem zeigen die Ergebnisse der Analysen keinen belastbaren 
kausalen Zusammenhang zwischen Bebauung, hieraus resultierender veränderter 
Strömungsverhältnisse und dem Unfallhergang. 

6.1.2 Feststellung von Ablagen vom Sollflugpfad mittels Versuchen im 
Flugsimulator 

Die Versuche im Flugsimulator wurden in zwei Versuchsreihen durchgeführt. In 
Voruntersuchungen wurden für alle Szenarien (vgl. Kapitel 5.2) Starts, Landungen und 
Überflüge mit einer geringen Anzahl an Flugversuchen durchgeführt. Ziel war es hierbei, die 
Szenarien und Randbedingungen herauszufiltern, die qualifizierte Aussagen über mögliche 
Ablagen liefern können und mögliche Redundanzszenarien zu identifizieren. Im Ergebnis hat 
sich gezeigt, dass Überflüge am geeignetsten erscheinen mögliche Ablagen zu ermitteln, da 

 Strömungsverhältnisse bedingt durch das Stadion mit abnehmender Höhe auch 
deutlich abnehmen [1], 

 Effekte bei Landungen bedingt durch das Stadion nur dann nachweisbar wären, wenn 
ein Aufsetzen deutlich hinter den Aufsetzzonen durchgeführt wird (dies ist nicht der 
Regelfall) und 

 Effekte bei Starts bedingt durch das Stadion nur dann nachweisbar wären, wenn ein 
deutlich spätes Rotieren im Bereich des zukünftigen Stadions eingeleitet würde. 

Aus ökonomischen Gesichtspunkten wurden zudem nicht alle 18 Szenarien (sechs 
Bebauungsszenarien und drei Windszenarien) in vollem Umfang von mind. 40 
Flugbewegungen je Szenario und Luftfahrzeugmuster durchgeführt (hierfür hätten in Summe 
mehr als 2.000 Flugbewegungen durchgeführt werden müssen). Die Anzahl der 
Bebauungsszenarien und Windszenarien wurde folglich um bereits im Rahmen der 
Vorversuche erkannte Redundanzszenarien reduziert11. Insgesamt wurden dennoch 945 
Flugbewegungen durchgeführt. Mittels der durchgeführten Szenarien ist eine umfassende 

                                                
11 Die Reduktion um Redundanzszenarien beeinflusst die Ergebnisse der Untersuchungen nicht. Die 
Anzahl der durchgeführten Szenarien wird für die Untersuchung als ausreichend bewertet. 
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Analyse der Strömungsverhältnisse vollumfänglich gewährleistet, da hier auf kritische 
Szenarien fokussiert wird. 

Im Ergebnis wurden für die gemäß Kapitel 5.2 definierten Szenarien Überflüge mit 40 
Flugbewegungen je Szenario mit wechselnden Besatzungen durchgeführt. Als Eingangsdaten 
wurden im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes permanent wirkende hohe 
Windgeschwindigkeiten von bis zu 20 kt für die Windrichtungen 210°, 250° und 270° 
unterstellt [1]. Mittels der Untersuchungen der Wacker-Ingenieure wurden die räumlichen 
Verteilungen der mittleren Windgeschwindigkeiten sowie der turbulenten Fluktuationen der 
Horizontalgeschwindigkeiten berücksichtigt. Vertikalwinde können in den Flugsimulatoren 
nicht berücksichtigt werden, bedingt jedoch durch die Abbildung der Turbulenz und des absolut 
geringeren Wertebereichs der Vertikalwinde wird dies für die Ergebnisse der Analysen als 
unerheblich bewertet. 

Die Auswertungen der Interviews mit den Probanden ergaben zunächst folgende subjektive 
Einschätzungen hinsichtlich flugbetrieblicher Einflüsse durch den Stadionneubau: 

 Die Abschattungseffekte durch das Stadion bzw. die Uni-Bebauung sind im Flugbetrieb 
zwar spürbar, aber sehr gering und daher stets problemlos auszusteuern. 

 Unterschiede hinsichtlich der Höhe des Stadiondaches (25 m vs. 37 m) waren subjektiv 
nicht oder nur kaum wahrnehmbar. 

 Unterschiede der Bebauungsszenarien (mit oder ohne Uni-Bebauung) waren subjektiv 
nicht oder nur kaum wahrnehmbar 

Im Ergebnis der statistischen Auswertungen der Flugverlaufsdaten zeigt sich, dass 

 die ermittelten lateralen und vertikalen Ablagen bedingt durch das Stadion und 
Uni-Bebauung sowie örtliche Gegebenheiten (Wolfsbuck) auch bei kritischen 
Bedingungen mit max. 5 m vom Mittelwert als unkritisch zu bewerten sind, 

 keine signifikanten Schwankungen des Mittelwertes bzw. der Standardabweichung im 
Abschattungsbereich auftreten und 

 ein hohes Stadion (Szenarien 4 und 5) zu leicht größeren Ablagen im Vergleich zum 
niedrigeren Stadion (Szenarien 2 und 3) führt. 

Nachfolgende Abbildung 15 zeigt die Ergebnisse der statistischen Auswertungen zu lateralen 
und vertikalen Flugablagen als gemittelte Standardabweichung über den gesamten Überflug:  
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Abbildung 15: Ergebnisse der Versuche im Flugsimulator – vertikale und laterale 
Flugablagen über alle LFZ-Muster 

Wie in Abbildung 15 zu sehen, liegen die gemittelten lateralen und vertikalen Ablagen in einem 
Bereich von maximal 5 m. Zudem sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Szenarien vernachlässigbar gering. 

Differenziert nach den LFZ-Mustern zeigt sich Folgendes: 

 das UL SC07 weist die geringsten lateralen und vertikalen Ablagen der drei 
untersuchten Luftfahrzeugmuster auf, zeigt aber auch die deutlichsten Auswirkungen 
des Abschattungseffektes, wenngleich in stets unkritischer Größenordnung (vgl. 
Abbildung 16) und 

 die PA-34 als zweimotoriges LFZ weist bedingt durch den zusätzlichen TW-Ausfall mit 
max. 6,5 m die größten lateralen Ablagen auf. 

Die nachfolgende Abbildung 16 bis Abbildung 18 zeigen analog die ermittelten 
Standardabweichungen für jedes untersuchte Luftfahrzeugmuster: 
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Abbildung 16: Ergebnisse der Versuche im Flugsimulator – vertikale und laterale 
Flugablagen – SC07 

 

 

Abbildung 17: Ergebnisse der Versuche im Flugsimulator – vertikale und laterale 
Flugablagen – PA28 
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Abbildung 18: Ergebnisse der Versuche im Flugsimulator – vertikale und laterale 
Flugablagen – PA34 

Neben den Analysen über den gesamten Bereich der SLB wurde zudem eine Auswertung der 
lateralen Ablagen für den spezifischen Bereich des zukünftigen Stadions (hier im Bereich 
zwischen 300 m bis 1.000 m vom Beginn der Bahn 16, vgl. Abbildung 43) vorgenommen (siehe 
Abbildung 19). 

 

Abbildung 19: Ergebnisse der Versuche im Flugsimulator – laterale Flugablagen über 
alle Muster im Bereich von 300 m – 1.000 m vom Beginn der Bahn 16 

Abbildung 19 zeigt die minimalen und maximalen Standardabweichungen sowie die Differenz 
dieser Werte im o. g. Bereich. Im Ergebnis zeigt sich auch hier, dass in Bezug auf mögliche 
Flugablagen bedingt durch geänderte Strömungsverhältnisse durch das Stadion kein 
signifikanter Einfluss des Stadions als auch der Uni-Bebauung festzustellen ist. 
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Diese Aussagen werden zudem durch Pilotenbefragungen nach den Versuchen gestützt. Alle 
befragten Piloten gaben zu Protokoll, dass die Auswirkungen des Stadions sowie der Uni-
Bebauung „leicht spürbar“ waren, aber in jedem Fall fliegerisch beherrschbar sind. 

In den Anlagen A5 bis A7 sind exemplarisch die 2-Intervalle der Flugwegablagen über den 
gesamten Überflug für die Szenarien 1, 4 und 5 dargestellt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die ermittelten lateralen und vertikalen Ablagen 
bedingt durch das Stadion, Uni-Bebauung sowie örtliche Gegebenheiten (Wolfsbuck) auch bei 
kritischen Bedingungen als unkritisch zu bewerten sind. Eine Risikoerhöhung durch das 
Stadion und die zusätzliche Uni-Bebauung in Bezug auf die Flugsicherheit (hier hinsichtlich 
der lateralen und vertikalen Ablagen, die zu Kollisionen mit Hindernissen führen können) kann 
nicht festgestellt werden.  

Durch das Stadion und die Uni-Bebauung ist demnach kein feststellbarer gesonderter 
Einfluss auf den sicheren Flugbetrieb in Bezug auf die Kursführungsgenauigkeit im 

An- und Abflug gegeben12. Risikominderungsmaßnahmen sind hierfür nicht 
erforderlich. 

6.2 Bewertung der Blendungswirkung 

Gemäß den Vorgaben nach Kapitel 5.1 wurden Berechnungen zum Blendmaß durchgeführt. 
Hierzu wurde das Beleuchtungskonzept des Stadions und der Trainingsplätze gemäß [40] in 
die Lichtplanungssoftware DIALux evo implementiert (vgl. Abbildung 20). Mittels DIALux evo 
ließ sich sodann die mittlere Beleuchtungsstärke ermitteln. Diese wurde für Messraster entlang 
des Gleitpfades (3,5° gemäß AIP) im Abstand von 50 m beginnend ab 1.500 m vor der 
Schwelle für beide Betriebsrichtungen ermittelt (vgl. Abbildung 20). Die Untersuchungen 
wurden für eine hohe Stadionfassade (keine lichtdurchlässige Fassadenfläche in Richtung 
SLB) sowie eine niedrige Stadionfassade (die oberen 5 m der Stadionfassade sind mit 
lichtdurchlässigem Material, wie bspw. Glas, versehen) durchgeführt (vgl. Prinzipskizzen nach 
Abbildung 21 und Abbildung 22). 

                                                
12 Das Risiko ist als tolerabel einzustufen, da nicht vollständig auszuschließen ist, dass durch geänderte 
Strömungsverhältnisse Gefahren resultieren können. 
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Abbildung 20: Abbildung der Beleuchtungssituation gemäß [40] in der 
Lichtplanungssoftware DIALux evo 

 

Abbildung 21: Szenario hohe Stadionfassade (Entwurfsplanung gemäß [40]) 

 

 

Abbildung 22: Szenario niedrige Stadionfassade (Entwurfsplanung gemäß [40]) 
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Aufbauend auf den Ergebnissen der Berechnungen in DIALux evo wurde nachfolgend das 
Blendmaß mittels der Gleichungen (5) und (6) unter Annahme der Randbedingungen: 

Umgebungsleuchtdichte 

 0,77 cd/m2 (Mittelwert im Bereich zwischen Landschaft im Mondlicht und Fahrbahn mit 
Straßenbeleuchtung gemäß [47]) sowie 

Raumwinkel  

 10-2 sr (Grenze zur großen Flächenquelle) 

ermittelt. Im Ergebnis (vgl. Tabelle 13 und Tabelle 14) zeigt sich, dass für diese Konfiguration 
keine unzulässigen Blendmaße gemäß Tabelle 5 (Basis: Richtwerte für reine und allgemeine 
Wohngebiete und besondere Wohngebiete) festzustellen sind. Umgebungsleuchtdichte und 
Raumwinkel sind jedoch Messgrößen, die im Rahmen dieser Analysen nicht spezifisch 
bestimmt wurden. Demnach wurden auch Berechnungen mittels Variation der 
Umgebungsleuchtdichte und des Raumwinkels für beide Fassadenkonfigurationen 
durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass Blendung unwahrscheinlich, allerdings im 
Nahbereich des Stadions nicht gänzlich auszuschließen ist (vereinzelt Blendmaße oberhalb 
der Richtwerte gemäß Tabelle 5). 

Zur Risikominderung sollten infolge die Flutlichtanlage, die im Rahmen des ersten 
Beleuchtungskonzeptes in Teilen oberhalb der Dachkonstruktion vorgesehen ist, 

vollständig unterhalb der Dachkonstruktion angeordnet werden. Weiterhin sollte die 
Lichtdurchlässigkeit des Stadions in jeder Weise minimiert werden. 

Für die Bauphase ist von weiteren, extern und großflächig aufgestellten und damit potenziell 
blendenden Flutlichtanlagen auszugehen. Dieser Sachverhalt ist nach Spezifizierung der 
Baustellenkonfiguration separat zu prüfen. Ggf. sind hier weitere Maßnahmen wie temporäre 
Betriebsbeschränkungen nicht auszuschließen, die jedoch eine grundsätzliche 
Durchführbarkeit dieser Maßnahme gestatten. 

Analysen zu Blendungswirkungen bei Nutzung von Nachtsichtbrillen führten zu keinem 
Ergebnis, da keine spezifischen technischen Daten der am VLP Freiburg genutzten 
Nachtsichtbrillen verfügbar waren, die eine dezidierte Analyse dieser Thematik ermöglicht 
hätten. Nachtsichtbrillen sind zudem zusätzliche Hilfsmittel, die im Regelflugbetrieb nicht 
zwingend erforderlich sind und am VLP Freiburg nur bei sehr wenigen Nutzen zur Anwendung 
kommen. Für die Nutzung der Nachtsichtbrillen sollten bei Umsetzung der geplanten 
Bebauung explizite Verfahren im AIP Freiburg verzeichnet sein. Sollten zukünftige 
Detailanalysen, die seitens des Gutachters bspw. durch explizite Befliegung empfohlen 
werden, zudem mögliche Blendungswirkungen ergeben, sind weiterführende Maßnahmen wie 
Einschränkung der Nutzung der Nachtsichtbrillen als auch explizite Einweisungen/Trainings 
der hiervon betroffenen Piloten zu fordern. 

6.3 Bewertung der Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von 
Luftfahrzeugführern 

Eingangs ist festzustellen, dass eine Analogiebetrachtung zu vergleichbaren Flugplätzen 
zeigt, dass bez. der Nähe des SC-Stadion zur SLB in Freiburg durchaus eine Sondersituation 
gegeben ist. Dies ist insbesondere hinsichtlich der Strömungsverhältnisse (vgl. Kapitel 6.1), 
möglicher Blendung (vgl. Kapitel 6.1.2) sowie möglicher Sichteinschränkungen (vgl. Kapitel 
6.4) von Bedeutung. Hinsichtlich der örtlichen Gegebenheiten bez. einer parallel zur SLB 
verlaufenden Straße (hier Planstraße Ost) und der damit verbundenen Markierungs- und 
Beleuchtungssituation zeigt sich jedoch, dass derartige Gegebenheiten auch an anderen 
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Flugplätzen vorliegen (vgl. Tabelle 10, hier Flughäfen Nürnberg, Stuttgart, Flugplatz 
Magdeburg und Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf). 

Auch an größeren Flughäfen sind derartige Gegebenheiten ebenfalls vorzufinden (vgl. Tabelle 
7). 

Flughafen Entfernung Straße – SLB 
Länge des parallelen 
Verlaufes zur SLB 

Frankfurt 300 m – 800 m 

auf der gesamten Länge der 
SLB (2.800 m) unter einem 
Winkel von ca. 11° nahezu 
parallel verlaufend 

Glasgow 
ca 210 m in BR 05; 
ca. 160 m – 310 m in BR 23 

ca. 500 m in BR 05; 
ca. 800 m in BR 23 

Dortmund ca. 270 m – 290 m ca. 1.500 m 

Amsterdam Schipol ca. 370 m ca. 2800 m 

Tabelle 7: Flughäfen mit parallel zur SLB verlaufenden Straßenlagen 

Hinsichtlich einer Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von Luftfahrzeugführern sind 
gemäß Abbildung 4 nunmehr nachfolgende Bereiche zu analysieren: 

 Kreuzungssituation Planstraße Ost zur Granadaallee und 

 weiterer Verlauf der Planstraße Ost (bedingt durch den parallelen Verlauf zur SLB). 

Nachfolgende Abbildung 23 bis Abbildung 25 zeigen die Lichtverhältnisse in den o. g. 
Bereichen. 

 

Abbildung 23: Analyse der Fehlorientierung/Verwechslungsgefahr im Bereich 
Kreuzung Granadaallee 
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Abbildung 24: Analyse der Fehlorientierung/Verwechslungsgefahr im Bereich der 
vierspurigen Planstraße Ost 

 

 

Abbildung 25: Analyse der Fehlorientierung/Verwechslungsgefahr im Bereich der 
zweispurigen Planstraße Ost 

Hinsichtlich möglicher Fehlorientierung/Verwechslungsgefahr am Tag ist festzustellen, dass  

 deutliche Unterschiede zwischen der Länge der Fahrbahnmarkierungen (ca. 4 m) und 
SLB-Markierungen (30 m), 

 eine Vielzahl an Fahrbahnmarkierungen im Vergleich zur SLB-Mittellinienmarkierung 
sowie  

 eine prägnante Schwellenmarkierung 
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gegeben sind. Die SLB weist im Straßenverlauf im Vergleich zur Planstraße Ost zudem die 
doppelte Breite auf, sodass eine Fehlorientierung/Verwechslungsgefahr am Tage als sehr 
unwahrscheinlich zu bewerten ist. 

Bei Dunkelheit mit Erfordernis einer Beleuchtung/Befeuerung stellt sich die Situation wie folgt 
dar: 

Die Lichtstärken der ungerichteten Randfeuer liegen mit mindestens 5.000 cd im Zentrum der 
Befeuerung sowie noch 1.000 cd bei einem Öffnungswinkel von 9,5° oberhalb der Lichtstärken 
der Fahrzeugscheinwerfer für den Bereich III (oberhalb der Fahrbahnebene, vgl. Abbildung 
14) mit 625 cd. Die Straßenbeleuchtung ist hier ausschließlich zum Boden hin gerichtet und 
erzeugt somit keine aus Gefährdungssicht relevante Lichtstärke in Richtung der anfliegenden 
LFZ. 

 

Abbildung 26: Iso-Candela -Diagramm SLB Randbefeuerung nach [16] 

Die Lichtstärken der gerichteten Schwellenfeuer (grünes Licht) weisen im Zentrum ebenfalls 
mindestens 5.000 cd sowie noch 1.000 cd bei einem Öffnungswinkel von 11,5° auf. Gerichtete 
Feuer sind zudem explizit in Anflugrichtung ausgerichtet, um optimale Erkennbarkeit zu 
gewährleisten. 
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Abbildung 27: Iso-Candela-Diagramm für die Schwellen-Befeuerung nach [16] 

Hinsichtlich des Beleuchtungsbildes ist Folgendes festzustellen: 

 Der Abstand der Straßenlampen am Radweg ist deutlich geringer als der der 
Randfeuer der SLB. 

 Die Planstraße Ost weist aus Sicht des Piloten keine einheitliches Beleuchtungsbild 
auf, da 

o keine Beleuchtung im Bereich zwischen Stadion und Granadaallee und 
o lediglich einseitige Beleuchtung im Bereich des Stadions und der 

Uni- Bebauung 

vorhanden ist. Hinsichtlich möglicher Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung in der Nacht 
ist festzustellen, dass: 

 deutlich unterschiedliche Lichtstärken in Richtung anfliegender Luftfahrzeuge 
zwischen SLB-Randbefeuerung, Fahrzeugscheinwerfer und Straßenlampen gegeben 
sind, 

 an der SLB zusätzliche, gerichtete Schwellenfeuer installiert sind und 

 das Beleuchtungsbild zwischen SLB und Planstraße Ost durch die unterschiedlichen 
Abstände der Lichtquellen, der Ausprägung des Lichtes am Boden sowie der 
unterschiedlichen Aufstellungsorte deutlich zu unterscheiden ist. 

Im Ergebnis zeigen die Analysen, dass derartige Gefahren in der Nacht als „hinreichend“ klein 
eingestuft werden und damit tolerabel im Sinne der ICAO Risikoklassifizierung sind. 

Im Sinne des ALARP13 Prinzips ist zu prüfen, ob die Installation einer gemäß NfL I 94/03 [21] 
ohnehin erforderlichen Anflugbefeuerung am VLP Freiburg in beiden Betriebsrichtungen 
umsetzbar ist. Dies würde nochmals eine Reduktion der Fehlorientierungs-
/Verwechslungsgefahr erlauben und eine zusätzliche visuelle Unterstützung für die 
Luftfahrzeugbesatzungen auch in Bezug auf die zukünftige Bebauung bieten. 

                                                
13 ALARP – As Low As Reasonably Practicable: Dieses Prinzip besagt, dass Risiken auf ein Maß reduziert werden 

sollen, welches den höchstmöglichen Grad an Sicherheit garantiert. Verhältnismäßige 
Risikominderungsmaßnahmen sind zu realisieren. 
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6.4 Feststellung möglicher Sichteinschränkungen 

6.4.1 Ausgangslage 

Die Sichtschattenanalyse für den VLP Freiburg wird gemäß der in Kapitel 5.4 erläuterten 
Methodik durchgeführt. Als Grundlage dienten hier die derzeit am VLP Freiburg 
implementierten Platzrunden gemäß AIP [17], wie in Abbildung 28 dargestellt. Für den 
Motorflug wird davon ausgegangen, dass die Platzrunde in ihrer derzeitigen Ausgestaltung 
unverändert verbleibt. Für die Segelflugplatzrunde wird unterstellt, dass lediglich Queran- 
und -abflugsegment in Richtung der geplanten neuen Segelflugbahn verlängert werden. Da 
für die Segelflugplatzrunde im AIP [17] keine Mindestflughöhe vorgegeben ist, werden für die 
nachfolgenden Untersuchungen 500 ft über Grund (GND)14 zugrunde gelegt. In Abbildung 28 
ist zusätzlich eine mögliche alternative Segelflugplatzrunde15 dargestellt. Diese findet jedoch 
in nachfolgender Betrachtung keine weitere Berücksichtigung, da das geplante Stadion nicht 
in der Sichtachse zwischen den Flugbetriebsflächen und der geplanten Platzrunde liegt. 

 

Abbildung 28: Verlauf der bestehenden Platzrunden (blau) und der möglichen 
zukünftigen Segelflugplatzrunde (lila) (Entwurfsplanung nach [26]) 

Die beiden nördlichen Platzrunden werden nachfolgend differenziert untersucht nach 
folgenden Aspekten:  

 Perspektive des Flugleiters, hier vollständige Einsicht der Platzrunde und 

                                                
14 hier typischer Wert für Segelflugzeuge 
15 Es existieren Überlegungen die Segelflugplatzrunde im Rahmen der Neugestaltung der 
Segelflugflächen in Richtung Osten zu verlegen, um eine Kreuzung der Verkehre zwischen Motor- und 
Segelflug zu vermeiden. 
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 Perspektive des Piloten, hier: Sichtbarkeit der SLB gemäß der Empfehlung in 
NfL II 37/00 [27] jederzeit gegeben. 

6.4.2 Bewertung der Sicht des Flugleiters 

Referenzpunkt zur Bewertung der Sicht des Flugleiters ist der Tower. Vom Tower aus gesehen 
ist das Stadion als ein Hindernis im Gegenanflug zu bewerten. Demzufolge führt die in 
Abbildung 29 kritischste und nachfolgend zu bewertende Sichtachse vom Tower aus direkt 
über das Stadion hin zum Gegenanflug. In diesem Bereich kann eine Behinderung der Sicht 
des Flugleiters durch den Stadionneubau auf sich in der Platzrunde befindliche LFZ nicht 
ausgeschlossen werden.  

 

Abbildung 29: Darstellung der ausgewerteten Sichtachse (grüne Punkte) zwischen 
Tower und den Platzrunden  

(Bildquelle Hintergrundbild: © GeoBasis-DE / BKG 2016 (Daten verändert)) 

Wie in Kapitel 5.4 beschrieben wird zunächst ein 3D-Modell erstellt um die Situation qualitativ 
zu beurteilen. In Abbildung 30 ist die vermutete Sichtachse des Flugleiters vom Tower in 
Richtung Stadion auf die Platzrunde aufgezeigt. 
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Abbildung 30: Vermutete Sicht des Flugleiters auf das Stadion (grün) und die Uni-
Bebauung (schwarz) vom Tower des VLP Freiburg aus inklusive Darstellung der 

Platzrunden (rot = Motorflug, braun = Segelflug) 
(Google Earth © 2016 Google, Image: Landsat)  

Ersichtlich ist, dass die geplante Stadionbebauung (grün) ein weitaus größeres Hindernis als 
die nachgelagerte geplante Uni-Bebauung (schwarz) darstellt. Weiterhin wird deutlich, dass 
sowohl die Segelflugplatzrunde (braun) als auch die Motorflugplatzrunde (rot) trotz der 
zusätzlichen Bebauung durch den Flugleiter einsehbar sind. Die in nachfolgender Abbildung 
31 dargestellte detailliertere geometrische Prüfung bestätigt diese Erkenntnisse quantitativ.  
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Abbildung 31: Sichtachsen für die Segelflug- und Motorflugplatzrunde ausgehend von 
der Position des Flugleiters  

Ersichtlich wird, dass der Flugleiter auch bei Abweichungen von der Sollflughöhe noch 
ausreichend Sicht hat. Dies ist insbesondere für die Segelflugplatzrunde von Relevanz, für 
welche im AIP zunächst keine Mindesthöhe ausgewiesen ist. Einschränkungen der Sicht in 
der Motorflugplatzrunde durch den Flugleiter sind gegeben, wenn mindestens ca. 500 ft 
(155 m) in Richtung Grund abgewichen wird. In der Segelflugplatzrunde muss ein LFZ 
mindestens ca. 230 ft (70 m) zu tief fliegen, um Einschränkungen der Flugleitersicht zu 
bewirken. 

6.4.3 Bewertung der Pilotensicht 

Methodisch erfolgt die Analyse anhand eines 3D-Modells. Hierzu werden zur Bewertung zwei 
Szenarien nachfolgend dargestellt. Zunächst ist in Abbildung 32 die vermutete Sicht eines 
LFZ-Führers dargestellt, welcher am Rollweg B an der Haltemarkierung steht und beabsichtigt 
auf die Bahn zu rollen. Dieser Punkt wurde gewählt, da es für den LFZ-Führer wichtig ist, 
landende Verkehre – welche gemäß SERA [28] Vorrang haben – frühzeitig zu erkennen. 
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Abbildung 32: Vermutete Sicht eines an der Haltemarkierung des Rollweges B 
wartenden LFZ auf das Stadion (grün) und die Uni-Bebauung (schwarz) inklusive 

Darstellung der Platzrunden (rot = Motorflug, braun = Segelflug) 
(Google Earth © 2016 Google, Image: Landsat) 

Ersichtlich wird, dass bereits aus dieser Position der Gegenanflug der Segelflugplatzrunde nur 
bedingt sichtbar und die Motorflugplatzrunde nicht mehr eingesehen werden kann. Die 
Einsehbarkeit der Platzrunden verschlechtert sich weiter, je näher sich das LFZ in Richtung 
SLB bewegt. 

Der zweite Betrachtungsfall ist aus der Sicht eines sich im Gegenanflug der 
Motorflugplatzrunde befindlichen LFZ in nachfolgender Abbildung 33 dargestellt. 
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Abbildung 33: Vermutete Sicht eines sich im Gegenanflug der Motorflugplatzrunde 
befindlichen LFZ auf den VLP Freiburg, das geplante Stadion (grün) und Teile der 

geplanten Uni-Bebauung (schwarz) 
(Google Earth © 2016 Google, Image: Landsat, Image © 2016 GeoBasis-DE/BKG) 

Abbildung 33 zeigt deutlich, dass Teile der SLB durch den LFZ-Führer eines sich in 
Mindesthöhe der Motorflugplatzrunde befindlichen LFZ nicht eingesehen werden können. 
Gleichzeitig ist aber auch ersichtlich, dass der Wolfsbuck als natürliches Hindernis einen Teil 
des nördlichen Bahnendes generell verdeckt. 

Die nachfolgende geometrische Auswertung in Abbildung 34 soll die mittels des 3D-Modells 
gewonnenen Erkenntnisse validieren. Hier wird der kritischste Punkt am südlichen Bahnrand 
in Höhe des Stadions betrachtet. Die Lage der Sichtachse ist in nachfolgender Abbildung 34 
dargestellt. 
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Abbildung 34: Sichtachsen für die Segelflug- und Motorflugplatzrunde zu/von einem 
auf der SLB stehenden Objekt 

Ersichtlich wird, dass die Sichtachsen durch das Stadion geschnitten werden. Dies bedeutet, 
dass die Bahn in Teilbereichen abgeschattet ist. Deutlich wird, dass die Sichtgrenze einen 
wesentlich steileren Anstieg besitzt. Durch Ermittlung der Höhe der Sichtachse im Bereich der 
Platzrunden kann ermittelt werden, welche Höhe die Platzrunden für uneingeschränkte Sicht 
aufweisen müssten, wie folgt: 

 Anhebung der Motorflugplatzrunde um ca. 1.700 ft (520 m) auf 3.500 ft NHN und  

 Flughöhe in der Segelflugplatzrunde > 1.240 ft GND, soweit dies operativ möglich ist. 

Alternativ wäre zu prüfen, ob die Segelflugplatzrunde, wie in Kapitel 6.4.1 dargestellt, in den 
Osten des Flugplatzes verlegt werden kann. 

6.4.4 Fazit der Sichtschattenanalyse 

Die Sichtschattenanalyse gemäß Kapitel 6.4.2 zeigt, dass durch den Stadionneubau die Sicht 
des Flugleiters auf sich in der Segel- oder Motorflugplatzrunde befindliche LFZ nicht 
eingeschränkt wird, solange diese nicht deutlich zu tief anfliegen. 

Die Sicht einzelner LFZ im Platzverkehr zueinander kann dagegen eingeschränkt sein. Dieser 
Tatbestand ist jedoch bereits heute durch die Lage des Wolfsbuck für das nördliche Ende der 
SLB gegeben. Hier ist die Aufmerksamkeit des Flugleiters gefordert, dessen Aufgabenbereich 
u. a. die Information des Flugplatzverkehrs über eventuelle Gefahren umfasst [17]. 

Um durchgängige Sichtbarkeit auch aus Sicht der Piloten zu gewährleisten, ist im Sinne des 
ALARP-Prinzips, da hier ein (geringes) tolerables Risiko vorliegt, eine Anhebung der 
Platzrunden zu prüfen. Gemäß Empfehlung nach NfL II 37/00 [27] sollte die gesamte Bahn 
aus der Platzrunde unter VMC einsehbar sein, so dass folgende Anpassungen erforderlich 
wären: 

 eine Anhebung der Motorflugplatzrunde um ca. 1.700 ft (520 m) auf 3.500 ft NHN 
vorzunehmen, damit die Sichtachsen durch das Stadion nicht mehr geschnitten 
werden, 
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 eine Mindestflughöhe in der Segelflugplatzrunde von 1.240 ft über Grund (GND) unter 
der Voraussetzung zu gewährleisten, dass ausschließlich Flugzeugschleppstarts 
durchgeführt werden. 

6.5 Fazit der Flugsicherheitsbewertung 

Im Rahmen der Flugsicherheitsbewertung wurden mit Fokus auf den zukünftige 
Bebauungssituation (SC-Stadion sowie Uni-Bebauung) folgende Aspekte festgelegt, die im 
Rahmen der Gefahrenanalyse zu berücksichtigen sind: 

 Ungewollte Flugwegablagen bedingt durch für einen Flugplatz atypische 
Strömungsverhältnisse, die zu unsicheren Flugzuständen führen können, 

 mögliche Blendungswirkungen auf Luftfahrzeugführer im Fluge durch die 
Stadionbeleuchtung und sonstiger, durch den Neubau verursachter Lichtquellen am 
Boden, 

 mögliche Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung von Luftfahrzeugführern im 
Fluge durch die Kulisse am Tag und insbesondere auch in der Nacht und 

 mögliche Sichteinschränkungen in der Platzrunde sowohl für Luftfahrzeugführer im 
Fluge als auch den Flugleiter am Boden, die zu betrieblichen Fehleinschätzungen 
führen könnten. 

Hinsichtlich möglicher Flugwegablagen bedingt durch veränderte Strömungsverhältnisse 
wurden Versuche in Flugsimulatoren für typische am Platz operierende Muster (Ultra Lights, 
Propellermaschinen) mittels Integration dezidierter Luftströmungsmessungen von 
horizontalen und vertikalen Windgeschwindigkeitsschwankungen im Grenzschichtwindkanal 
(Niedergeschwindigkeitsmodell) durchgeführt. Als Eingangsdaten wurden gemäß 
Gefahrenanalyse statistisch gesehen relativ hohe Windgeschwindigkeiten (bis zu 20 kt) aus 
den Windrichtungen 210°, 250° und 270° unterstellt [1], so dass effektiv die Start- und 
Landebahn (SLB) stets leeseits des Stadions liegt. Als Szenarien wurden Konfigurationen 
ohne Stadion, mit Stadion (dieses dabei mit unterschiedlichen Bauhöhen) sowie auch 
kombiniert mit Stadion und Realisierung zusätzlicher Universitätsbebauung (im Folgenden als 
Uni-Bebauung bezeichnet) untersucht. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die ermittelten lateralen und vertikalen Ablagen für 
Luftfahrzeuge im An-/Abflug in Bodennähe bedingt durch Stadionbau und/oder Uni-Bebauung 
sowie bereits aktuell vorliegender örtlicher Gegebenheiten (Wolfsbuck) auch bei starkem 
Seitenwind mit signifikanten Böen (bis zu 20 kt) als unkritisch zu bewerten sind. Durch das 
Stadion und auch ggf. zusätzliche Uni-Bebauung ist demnach kein feststellbarer gesonderter 
Einfluss auf den sicheren Flugbetrieb in Bezug auf die vertikale und laterale 
Kursführungsgenauigkeit im An- und Abflug in Bodennähe gegeben. 
Risikominderungsmaßnahmen sind hierfür nicht erforderlich. 

Hinsichtlich möglicher Blendung von Luftfahrzeugführern im Fluge als weitere erkannte Gefahr 
wurden Berechnungen zunächst unter Annahme einer typischen Umgebungsleuchtdichte von 
0,77 cd/m2 (mittlere Dichte von Landschaft im Mondlicht und Fahrbahn mit 
Straßenbeleuchtung) und einem Raumwinkel von 10-2 sr (Punktquelle, rechnerisch 1% einer 
Kugelfläche beleuchtend) auf Basis eines vorab bereitgestellten Beleuchtungskonzeptes für 
das Stadion und die anliegenden Trainingsplätze mittels Bestimmung des Blendmaßes gemäß 
[45] vorgenommen. Für die Stadionfassade wurde dabei alternativ vollständig 
lichtundurchlässige Fassadenfläche in Richtung SLB als auch eine teildurchlässige 
Stadionfassade für die oberen 5 m (bspw. Glas) angenommen. Im Ergebnis liegen für beide 

Konfigurationen zulässige Blendmaße bei Wahl eines üblichen Proportionalitätsfaktors 𝒌 = 32 
vor [45]. Zur Prüfung auf Robustheit wurden auch Berechnungen mit abweichenden Werten 
für Umgebungsleuchtdichte und Raumwinkel durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass 
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Blendung im Nahbereich des Stadions (ca. 50 m bis 450 m hinter dem Aufsetzpunkt für 
Betriebsrichtung 34 und ca. 250 m bis 350 m vor dem Aufsetzpunkt für Betriebsrichtung 16) 
insbesondere im Falle einer lichtdurchlässigen Stadion-Fassade nicht gänzlich 
auszuschließen ist und demnach ein tolerables Risiko vorliegt. Zur Risikominderung sollten 
infolge die Flutlichtanlage, die im Rahmen des ersten Beleuchtungskonzeptes in Teilen 
oberhalb der Dachkonstruktion vorgesehen ist, vollständig unterhalb der Dachkonstruktion 
angeordnet werden. Weiterhin sollte die Lichtdurchlässigkeit des Stadions in Richtung SLB 
minimiert werden. 

Für die Bauphase ist von weiteren, extern und großflächig aufgestellten und damit potenziell 
blendenden Flutlichtanlagen auszugehen. Dieser Sachverhalt ist nach Spezifizierung der 
Baustellenkonfiguration separat zu prüfen. Ggf. sind hier weitere Maßnahmen wie temporäre 
Betriebsbeschränkungen nicht auszuschließen, die jedoch eine grundsätzliche 
Durchführbarkeit dieser Maßnahme gestatten. 

Hinsichtlich möglicher Verwechslungsgefahr oder Fehlorientierung des Piloten in der 
fliegerischen Nacht zeigen die Analysen, dass: 

 deutlich unterschiedliche Lichtstärken in Richtung anfliegender Luftfahrzeuge 
zwischen SLB-Randbefeuerung, Fahrzeugscheinwerfer und Straßenlampen gegeben 
sind, 

 an der SLB zusätzliche, gerichtete Schwellenfeuer installiert sind und 

 das Beleuchtungsbild zwischen SLB und Planstraße Ost durch die unterschiedlichen 
Abstände der Lichtquellen, der Ausprägung des Lichtes am Boden sowie der 
unterschiedlichen Aufstellungsorte sicher unterscheidbar ist. 

Daraus leitet sich ab, dass derartige Gefahren in der Nacht als „hinreichend“ klein einzustufen 
und damit tolerabel im Sinne der ICAO Risikoklassifizierung sind. 

Im Sinne des ALARP16 Prinzips ist unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten infolge zu 
prüfen, ob die Installation einer Anflugbefeuerung für beide Betriebsrichtungen als 
Risikominderungsmaßnahme umsetzbar ist. Diese würde nochmals eine Reduktion der 
Fehlorientierungs-/Verwechslungsgefahr erlauben und eine zusätzliche visuelle Unterstützung 
für die Luftfahrzeugbesatzungen auch in Bezug auf die zukünftige Bebauung bieten. 

Hinsichtlich möglicher Fehlorientierung/Verwechslungsgefahr am Tag ist festzustellen, dass  

 deutliche Unterschiede zwischen der Länge der Fahrbahnmarkierungen (ca.4 m) und 
SLB-Markierungen (30 m), 

 eine Vielzahl an Fahrbahnmarkierungen im Vergleich zur SLB-Mittellinienmarkierung 
sowie 

 prägnante Schwellenmarkierungen 

gegeben sind. Die SLB weist im Straßenverlauf im Vergleich zur Planstraße Ost zudem die 
doppelte Breite auf, sodass auch das Risiko bedingt durch Fehlorientierung/Verwechslung am 
Tage als tolerabel eingestuft wird. Auch hier würde eine mögliche Anflugbefeuerung als zu 
prüfende Risikominderungsmaßnahme eine weitere Reduktion der Fehlorientierungs-
/Verwechslungsgefahr bewirken. 

Hinsichtlich möglicher Sichteinschränkungen in der Platzrunde ist im Ergebnis einer 
durchgeführten Sichtschattenanalyse festzustellen, dass durch den Stadionneubau die Sicht 
des Flugleiters auf sich in der Segel- oder Motorflugplatzrunde befindliche Luftfahrzeuge (LFZ) 

                                                
16 ALARP – As Low As Reasonably Practicable: Dieses Prinzip besagt, dass insbesondere tolerable Risiken auf 

ein Maß reduziert werden sollen, welches den höchstmöglichen Grad an Sicherheit garantiert. Nutzen zu Aufwand 
Verhältnismäßigkeit soll hierbei allerdings gewahrt bleiben. 
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im Regelbetrieb nicht eingeschränkt wird. Die Sicht einzelner LFZ im Platzverkehr zueinander 
kann dagegen eingeschränkt sein. 

Als Risikominderungsmaßnahme wird im Sinne von ALARP, auch wenn hier ein geringes 
tolerables Risiko festzustellen ist, demnach eine Prüfung der Anhebung der Platzrunden 
empfohlen. Gemäß NfL II 37/00 [27] sollte in der Platzrunde ständiger Sichtkontakt zur 
Landebahn unter VMC gewährleistet sein. Insofern wäre 

 eine Anhebung der Motorflugplatzrunde um ca. 1.700 ft (520 m) auf 3.500 ft NHN 
vorzunehmen, damit die Sichtachsen durch das Stadion nicht mehr geschnitten 
werden, 

 eine Mindestflughöhe in der Segelflugplatzrunde von 1.240 ft über Grund (GND) unter 
der Voraussetzung zu gewährleisten, dass ausschließlich Flugzeugschleppstarts 
durchgeführt würden. 
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Abkürzungsverzeichnis 

° Grad (Einheit des ebenen Winkels) 

°C Grad Celsius (Einheit der Temperatur) 

AFM Aircraft Flight Manual 

AG Auftraggeber 

AGL Above Ground Level (Höhe über Grund) 

AIP Aeronautical Information Publication (Luftfahrthandbuch) 

APAPI Abbreviated Precision Approach Path Indicator 

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung 

ASR Technische Regeln für Arbeitsstätten 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BFU Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung 

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 

BR Betriebsrichtung 

cd Candela (Einheit der Lichtstärke) 

cd/m2 Candela pro Quadratmeter (Einheit der Leuchtdichte) 

CFD Computational Fluid Dynamics (numerische Strömungsmechanik) 

CS-ADR-DSN Certification Specification Aerodromes Design (Zulassungsvorschrift der 
EASA) 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

DWD Deutscher Wetterdienst 

EASA European Aviation Safety Agency (Europäische Agentur für Flugsicherheit) 

EDTF Verkehrslandeplatz Freiburg i. Br. (ICAO-Code) 

EG Europäische Gemeinschaft 

EN Europäische Norm 

FHA Functional Hazard Assessment 

FNTP Flight and Navigation Procedures Trainer 

F-Schlepp Schleppen von Segelflugzeugen mit motorisierten Schleppluftfahrzeugen 

ft Fuß (1 ft = 0,3048 m) 

ft/min Fuß pro Minute (Einheit der Vertikalgeschwindigkeit) 

GfL Gesellschaft für Luftverkehrsforschung mbH 

GND Ground (Höhe über Grund) 

hPa Hektopascal (100 Pa) 

Hz Hertz (s-1) 

ICAO International Civil Aviation Organization  
(Internationale Zivilluftfahrtorganisation) 
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IFR Instrument Flight Rules (Instrumentenflugregeln) 

K Kelvin 

KFZ Kraftfahrzeug 

kt Knoten (1 kt = 1,852 km/h) 

LAI Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

LBA Luftfahrtbundesamt 

LFZ Luftfahrzeug 

LiTG Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V. 

LuftVO Luftverkehrsordnung 

lx Lux, Einheit der Beleuchtungsstärke 

m Meter 

m2 Quadratmeter 

MCC Multi-Crew Co-operation 

MLM Maximum Landing Mass (maximale Landemasse) 

MTOM Maximum Takeoff Mass (maximale Startmasse) 

NfL Nachrichten für Luftfahrer 

NHN Normalhöhennull 

NM Nautische Meile (1 NM = 1,852 km) 

NTSB National Transportation Safety Board (US-amerikanische Behörde für 
Transportsicherheit,) 

PA-28 Piper Aircraft Corporation PA-28R-201 Arrow III (einmotoriges Luftfahrzeug 
bis 2 t MTOM) 

PA-34 Piper Aircraft Corporation PA-34 Seneca III (zweimotoriges Luftfahrzeug bis 
5,7 t MTOM) 

PAPI Precision Approach Path Indicator 

PF Pilot Flying 

PNF Pilot Not Flying 

PSSA Preliminary System Safety Assessment 

s Sekunde 

SAM Safety Assessment Methodology 

SC Sportclub 

SC07 BOT Aircraft SC07 Speedcruiser (Ultraleichtflugzeug) 

SERA Standardised European Rules of the Air 

SLB Start- und Landebahn 

sr Steradiant (Einheit des Raumwinkels) 

SSA System Safety Assessment 

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

TW Triebwerk 
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UL Ultraleichtflugzeug 

VFR Visual Flight Rules (Sichtflugregeln) 

VLP Verkehrslandeplatz 

VMC Visual Meteorological Conditions 
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Anhang A 

A1  Festlegung des Flugplatzbezugscodes 

Gemäß ICAO Annex 14 [16] und EASA CS-ADR-DSN [14] ist die Einteilung der Start- und 
Landebahnen von Flugplätzen geregelt. Auf nationaler Ebene erfolgte die Umsetzung dieser 
Dokumente auf Basis der NfL. Die Veröffentlichung erfolgte für Flugplatze im Sichtflugbetrieb 
im Rahmen der NfL I 92/13 [13]. 

Das Bezugssystem zur Klassifikation von Start- und Landebahnen besteht aus zwei 
Codeelementen, der Code-Zahl und dem Code-Buchstaben. Ziel ist es gemäß ICAO Annex 
14 nach [16]: 

“The intent of the reference code is to provide a simple method for interrelating the numerous 
specifications concerning the characteristics of aerodromes so as to provide a series of 
aerodrome facilities that are suitable for the aeroplanes that are intended to operate at the 
aerodrome.” 

Beide Elemente beziehen sich auf die Leistungsmerkmale und Abmessungen des sog. 
Bemessungsluftfahrzeuges. Demnach erfolgt die Kategorisierung eines Flugplatzes 
entsprechend den Merkmalen und Eigenschaften des nach Flugleistungsbelangen kritischen 
LFZ (Bemessungsluftfahrzeug). Gemäß nationaler Richtlinien heißt es in [13] hierzu: 

„Der Landeplatz-Bezugscode - Code-Zahl und Code-Buchstabe - wird in Übereinstimmung mit 
den Merkmalen und Eigenschaften des kritischen Flugzeugs (Auslegungsflugzeug) festgelegt.“ 

ICAO definiert in [16] zum selben Sachverhalt: 

“An aerodrome reference code — code number and letter — which is selected for aerodrome 
planning purposes shall be determined in accordance with the characteristics of the aeroplane 
for which an aerodrome facility is intended.” 

In den geltenden Richtlinien EASA CS-ADR-DSN [14] wird der Bezug zum 
Auslegungsflugzeug gegenüber ICAO allerdings auf eine Empfehlung abgeschwächt (shall 
durch should ersetzt). 

Für die Ermittlung der Code-Zahl ist nur die Festlegung der Bezugsstartbahnlänge 
(Grundlänge) der Start- und Landebahn notwendig. Eine Schlussfolgerung auf die tatsächlich 
erforderliche Bahnlänge (z. B. nach IR-OPS für gewerblichen Verkehr) ist hieraus nicht 
abzuleiten, wie nachfolgende deutsche Umsetzung im NfL I 92/13 [13] zur Einteilung von 
Flugplätzen anmerkt: 

„[…] Die Bestimmung der Grundlänge dient ausschließlich der Auswahl des Bezugscodes und 
soll nicht die vorgehaltene tatsächliche Start- und Landebahnlänge beeinflussen. Ein 
Landeplatz soll den Merkmalen entsprechen, die für den Bezugscode der Flugzeuge 
angegeben sind, für die er vorgesehen ist. Soweit eine Unterscheidung nicht getroffen ist, gelten 
die Merkmale für alle Codegruppen gleichermaßen.“ 

Die Bezugsstartbahnlänge ist eine musterabhängige Größe, welche vom Hersteller in den 
Luftfahrzeughandbüchern (Aeroplane Flight Manual – AFM) veröffentlicht wird. Sie ist im ICAO 
Aerodrome Design Manual (ADM, Doc. 9157) wie folgt definiert [15]: 

„[…] The aeroplane reference field length is defined as the minimum field length required for 
take-off at maximum certificated take-off mass, sea level, standard atmospheric conditions, still 

air and zero runway slope, as shown in the appropriate aeroplane flight manual”  

Ausgangspunkt für die Bestimmung von Code-Zahl und Code-Buchstabe) ist, wie erwähnt, 
das Bemessungsluftfahrzeug. Dessen spezifische Außenmaße (Tragflächenspannweite und 
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Spurweite des Hauptfahrwerkes) und Flugleistungsdaten dienen als Grundlage für die 
Klassifikation. Die Auswahl des Bemessungsluftfahrzeuges erfolgt typischerweise orientiert an 
den am Flugplatz regelmäßig operierenden Luftfahrzeugmustern. Nachfolgende Tabelle 8 
liefert die Codeelemente zur Kategorisierung von Flugplätzen, abhängig von 
Bezugsstartbahnlänge (Aeroplane Reference Field Length), Spannweite und Spurweite des 
Hauptfahrwerkes des Bemessungsluftfahrzeuges gemäß EASA CS-ADR-DSN [14] bzw. hier 
gleichlautender Richtlinie ICAO Annex 14 [16]. 

 

Tabelle 8: Elemente des Flugplatzbezugscodes (nach [14]) 

 

  



Verkehrslandeplatz Freiburg: Flugsicherheitsbewertung Stadionneubau SC Freiburg 

Anhang A Seite 77 

 

VLP_Freiburg_Endbericht_Flugsicherheit_Stadionneubau_5.5_df121016  

A2  Methodik zur Ermittlung der Relevanzbereiche 

Die festzulegenden Relevanzbereiche sollen diejenigen Punkte entlang der SLB erfassen, die 
bezüglich der Flugsicherheit und entsprechend der Flugleistungen der am VLP Freiburg 
operierenden LFZ als kritisch zu bewerten sind. Da sich die auftretenden Turbulenzen 
vorwiegend auf die Flugeigenschaften während An- bzw. Abflug in der Luft und weniger auf 
den Rollvorgang während Start bzw. Landung auswirken, sind den Detailuntersuchungen die 
Gebiete zugrunde zu legen, in denen sich LFZ vor dem Aufsetz- bzw. nach dem Abhebepunkt 
in der Luft oberhalb der SLB befinden. Diesbezüglich sind zum einen die infrastrukturellen und 
flugbetrieblichen Bedingungen am VLP Freiburg (bspw. verfügbare Startstrecken (Takeoff 
Distance Available, TODA) und Landestrecken (Landing Distance Available, LDA), 
Vorhandensein und Lage von Anflughilfen wie Präzisionsanflug-Gleitwinkelbefeuerung 
(Precision Approach Path Indicator, PAPI) etc.) und zum anderen die Flugleistungen 
typischerweise am VLP Freiburg operierender LFZ-Muster zu berücksichtigen. Sodann lassen 
sich die Aufsetz- und Abhebepunkte sowie vertikalen Flugverläufe als primäre Parameter zur 
Ermittlung der Relevanzbereiche bestimmen. 

Infrastrukturelle/flugbetriebliche Randbedingungen: 

Die relevanten infrastrukturellen Gegebenheiten gemäß Luftfahrthandbuch (Aeronautical 
Information Publication, AIP) für Sichtflug (Visual Flight Rules, VFR) [2] und 
Piloteninformation [3] des VLP Freiburg sind wie folgt zusammenzufassen: 

SLB 16/34: 

 Bahnlänge: 1.400 m 

 SLB 16: 
o TORA, TODA = 1.040 m, LDA = 1.190 m 
o Schwellenversatz = 150 m 
o PAPI vorhanden (Abstand Schwelle zu PAPI: ca. 140 m), Einstellwinkel: 3,5° 

 SLB 34: 
o TORA, TODA = 1.250 m, LDA = 1.040 m 
o Schwellenversatz = 360 m 
o PAPI vorhanden (Abstand Schwelle zu PAPI: ca. 200 m), Einstellwinkel: 3,5° 

Die Abmessungen des geplanten Stadionkörpers wurden gemäß [4] wie folgt angenommen: 

 Stadionlänge: ca. 200 m 

 Stadionbreite: ca. 170 m 

 Stadionhöhe: ca. 27 m 

Weiterführend wurde die relative Lage des Stadionkörpers zur SLB den Darstellungen in [1] 
entnommen, wie in folgender Abbildung 35 ausgewiesen. 
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Abbildung 35: Schematische Darstellung des Stadions und der SLB 16/34 
inkl. Lage der Schwellen und PAPI 

Flugleistungsspezifische Randbedingungen: 

Eingangs ist es notwendig, geeignete und aktuell sowie zukünftig am VLP Freiburg 
operierende LFZ-Muster auszuwählen, die den Flugleistungsberechnungen zugrunde zu 
legen sind. Hierbei ist es zielführend, unterschiedliche motorgetriebene LFZ-Arten zu 
untersuchen, um möglichst vielfältige Flugleistungsklassen und somit eine Bandbreite von 
Aufsetz- und Abhebepunkten und Vertikalprofilen zu erfassen. Im Ergebnis wurden im 
Rahmen der Voranalysen Parameter für nachfolgende LFZ-Arten ermittelt: 

 LFZ mit einem Kolbentriebwerk: Piper PA-28R-201 Arrow III 
(Nutzer am VLP Freiburg: FFH Aviation Training [5]) 

 LFZ mit zwei Turboprop-Triebwerken: Beechcraft Super King Air B200 
(Nutzer am VLP Freiburg: ACC-Freiburg GmbH & Co. KG [6]) 

 LFZ mit zwei Strahltriebwerken: Cessna Citation CJ2 (525A) 
(Nutzer am VLP Freiburg: ACC-Freiburg GmbH & Co. KG [6]) 

Für die o. g. Referenzluftfahrzeuge wurden sodann die benötigten Startstrecken (Takeoff 
Distance Required, TODR), die tatsächlichen Landestrecken (Actual Landing Distance, ALD) 
sowie Steiggradienten mittels zertifizierter Flughandbücher (Aircraft/Airplane Flight Manual, 
AFM) nach [7], [8] und [9] ermittelt. Hierbei wurden nachfolgende, luftfahrzeugspezifische 
Bedingungen unterstellt: 
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 Maximale Startmasse (Maximum Takeoff Mass, MTOM) bzw. maximale Landemasse 
(Maximum Landing Mass, MLM), 

 Typische Klappenstellung für Start bzw. Landung, 

 Startstrecke: bis 35 ft (ca. 11 m) Screen Height; Landestrecke: beginnend bei 50 ft (ca. 
15 m) über Schwelle bis Stillstand, 

 Cessna 525A: Triebwerksausfall während Startlauf bei v1 (für PA-28 und B200 
zulassungsseitig kein Triebwerksausfall für TODR nachzuweisen), 

 Steiggradienten: Triebwerksausfall (C525A und B200); Fahrwerk eingefahren (B200) 
bzw. ausgefahren (C525A und PA-28) und 

 Zusätzliche Verbraucher wie bspw. Anti-Ice (Eisverhinderung) oder Klimaanlage 
inaktiv. 

Zudem wurde bei der Ermittlung der Landestrecken sowie Vertikalprofile angenommen, dass 
LFZ mit einem Sinkwinkel von 3,5° anfliegen und auf Höhe der PAPI aufsetzen (am VLP EDTF 
ist bspw. keine Aufsetzzonenmarkierung vorgehalten). Im Rahmen der Voruntersuchungen 
wurde festgestellt, dass LFZ aufgrund des Einstellwinkels und der longitudinalen Position 
bezogen auf die Schwellen 16 und 34 der PAPI-Anlagen Schwellenüberflughöhen für 
Landebahn 16 von 28 ft (ca. 9 m) und für Landebahn 34 von 40 ft (ca. 12 m) aufweisen. 

Darüber hinaus wurden folgende meteorologischen/infrastrukturellen Bedingungen 
angenommen: 

 Flugplatzhöhe: 1.000 ft (entspricht näherungsweise derjenigen des VLP Freiburg von 
799 ft gemäß [2]) 

 Bahnneigung: 0 % 

 Lufttemperaturen: 5 °C, 15 °C und 25 °C 

 Windrichtung/-geschwindigkeit: Windstille sowie 10 kt Gegen- sowie Rückenwind 

Aus den o. g. Bedingungen resultieren demzufolge jeweils neun Start- sowie Landestrecken 
pro LFZ-Muster. Aus dieser Zusammenstellung wurde unter Berücksichtigung der TODA und 
LDA je Betriebsrichtung die maximal möglichen sowie minimalen Werte für TODR und ALD 
ausgewählt. Nachfolgende Abbildung 36, Abbildung 37 und Abbildung 38 weisen diese Start- 
und Landestrecken aus. 
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Abbildung 36: Minimale und maximale TODR bzw. ALD C525A 

 

Abbildung 37: Minimale und maximale TODR bzw. ALD B200 
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Abbildung 38: Minimale und maximale TODR bzw. ALD PA-28 

Entsprechend der oben ausgewiesenen Maximal- und Minimalwerte der Start- und 
Landestrecke, der ermittelten Steiggradienten und der PAPI-Sinkwinkel von 3,5° wurden 
anschließend die Vertikalprofile bestimmt. Diese sind in den folgenden Abbildung 39, 
Abbildung 40 und Abbildung 41 dargestellt. 
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Abbildung 39: Vertikalprofile SLB16/34 C525A 

 

Abbildung 40: Vertikalprofile SLB16/34 B200 
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Abbildung 41: Vertikalprofile SLB16/34 PA-28 

Ergebniszusammenfassung 

Entsprechend durchgeführter Flugleistungsuntersuchungen resultieren schließlich 
neun Relevanzbereiche, die hinsichtlich der Detailuntersuchungen zur Ermittlung von 
auftretenden Turbulenzen anzuwenden sind. Diese liegen gleichverteilt in einem Raster von 
100 m zwischen den Schwellen 16 und 34 und sind in nachstehender Abbildung 42 
schematisch dargestellt. 
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Abbildung 42: Ausweisung der Relevanzbereiche zwischen den Schwellen 16 und 34 
(Plandarstellung gemäß [1]; Abmessungen nicht maßstabsgetreu) 

Die Abmessungen für eine exakte Verortung dieser Messstellen sind in folgender Tabelle 9 
zusammengefasst. 
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Bezugspunkt  
(BP) 

Bereich 
Entfernung BP ‒ Bereich 

[m] 

Bahnanfang 
RWY 34 

1 300 

2 400 

3 500 

4 600 

5 700 

6 800 

7 900 

8 1.000 

9 1.100 

Schwelle  
RWY 34 

1 -60 

2 40 

3 140 

4 240 

5 340 

6 440 

7 540 

8 640 

9 740 

Tabelle 9: Verortung der Relevanzbereiche bezogen auf den Bahnanfang sowie 
Schwelle SLB 34 
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A3  Vergleichsflugplätze 

 

Verein Stadion 
Nächstgelegener 
Flugplatz 

Luftlinien- 
entfernung 

Paralleler 
Straßenverlauf zur 
SLB 

1. FC Union Berlin 
An der Alten 
Försterei 

Flughafen 
Schönefeld 

8,4 km Luftlinie nein 

Arminia Bielefeld Schüco Arena Flugplatz Bielefeld 7,6 km Luftlinie nein 

VfL Bochum 
Rewirpowerstad
ion 

Flughafen Essen/ 
Mühlheim 

23 km Luftlinie nein 

Eintracht 
Braunschweig 

Eintracht-
Stadion 

Flughafen 
Braunschweig 

3,9 km  Luftlinie nein 

MSV Duisburg 
Schauinsland-
Reisen-Arena 

Flughafen Düsseldorf  14,2 km Luftlinie nein 

Fortuna Düsseldorf ESPRIT Arena  Flughafen Düsseldorf  3,3 km Luftlinie  nein 

FSV Frankfurt 
Frankfurter 
Volksbank 
Stadion  

Flughafen Frankfurt  15 km Luftlinie nein 

SC Freiburg 
Schwarzwald 
Stadion 

Flugplatz Freiburg im 
Breisgau 

5,7 km Luftlinie nein 

SpVgg Greuther 
Fürth 

Sportpark 
Ronhof Thomas 
Sommer 

Flughafen Nürnberg 9 km Luftlinie 
ja, Entfernung ca. 
270 m 

1. FC Heidenheim Voith-Arena 
Flugplatz Giengen-
Brenz 

6,8 km Luftlinie nein 

1. FC Kaiserslautern 
Fritz-Walter-
Stadion 

Flugplatz Ramstein-
Miesenbach 

13 km Luftlinie nein 

Karlsruher SC Wildparkstadion 
Flugplatz 
Rheinstetten 

7 km Luftlinie nein 

RB Leipzig Red Bull Arena Flughafen Leipzig 12 km Luftlinie 
Ja, Entfernung ca. 
1,03 km 

TSV 1860 München Allianz Arena Flughafen München 19 km Luftlinie 
Ja, Entfernung ca. 
1,1 km 

1. FC Nürnberg Grundig Stadion Flughafen Nürnberg 8,5 km  Luftlinie nein 

SC Paderborn 07 Benteler-Arena Flugplatz Haxterberg 6,4 km Luftlinie nein 

SV Sandhausen 
Hardtwaldstadio
n 

City Airport 
Mannheim 

18,4 km Luftlinie nein  

FC St. Pauli 
Millerntor-
Stadion 

Flughafen Hamburg  8,9 km Luftlinie nein 

Dynamo Dresden DDV-Stadion Flughafen Dresden 10,2 km  Luftlinie nein 

Erzgebirge Aue 
Sparkassen-
Erzgebirgsstadi
on 

Verkehrslandeplatz 
Chemnitz/Jahnsdorf 

19,3 km Luftlinie 
ja, Entfernung ca. 
225 m 

Würzburger Kickers 
Flyeralarm 
Arena 

Flugplatz Würzburg-
Schenkenturm  

6,1 km Luftlinie nein 

1. FC Magdeburg MDCC-Arena Flugplatz Magdeburg 6,1 km Luftlinie 
in etwa, Entfernung 
500-600 m 

VfL Osnabrück Osnatel-Arena Aero-Club Osnabrück 6,7 km Luftlinie nein 

Chemnitzer FC 
Stadion an der 
Gellertstraße 

Verkehrslandeplatz 
Chemnitz/Jahnsdorf 

12,5 km Luftlinie  
ja, Entfernung ca. 
225 m 

SG Sonnenhof 
Großaspach 

Mechatronik 
Arena 

Flughafen Stuttgart  34,5 km Luftlinie 
ja, Entfernung ca. 
335 m 

Rot-Weiß Erfurt 
Steigerwaldstad
ion  

Flughafen Erfurt-
Weimar 

5,5 km Luftlinie nein 

Preußen Münster Preußenstadion 
Flugplatz Münster/ 
Telgte 

10 km Luftlinie  nein 

Hansa Rostock Ostseestadion 
Flughafen Rostock/ 
Laage 

22,6 km Luftlinie nein 

Fortuna Köln Südstadion Flughafen Köln/ Bonn 14,4 km Luftlinie nein 
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Verein Stadion 
Nächstgelegener 
Flugplatz 

Luftlinien- 
entfernung 

Paralleler 
Straßenverlauf zur 
SLB 

1. FSV Mainz 05 II 
Stadion am 
Bruchweg 

Flugplatz Mainz-
Finthen 

7,7 km Luftlinie nein 

Hallescher FC 
ERDGAS 
Sportpark  

Flugplatz Halle/ 
Oppin 

11,6 km Luftlinie nein 

Holstein Kiel 
Holstein 
Stadion 

Flughafen Kiel  3,6 km Luftlinie nein 

VfR Aalen Scholz-Arena 
Flugplatz Aalen/ 
Elchingen 

15,4 km Luftlinie nein 

SV Wehen 
Wiesbaden 

BRITA-Arena 
Flugplatz Wiesbaden-
Erbenheim 

6 km Luftlinie nein 

Werder Bremen II Weser Stadion  Flughafen Bremen  3,9 km Luftlinie  nein 

Stuttgarter Kickers 
Gazi Stadion 
auf der Waldau  

Flughafen Stuttgart  7,5 km Luftlinie 
ja, Entfernung ca. 
335 m 

Tabelle 10: Vergleichsflugplätze (Orte mit 2. und 3. Bundesliga-Vereinen, Stand 
30.07.2016) 
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A4  Ergebnisse der Datenbankanalyse 

 

Datum NTSB-ID Ort LFZ-Typ 
Schadens-
ausmaß 

Kurzbeschreibung 

28.11.2014 CEN15CA061 
Colorado 
Springs 

American 
Champion 
Aircraft 
7EC 

Sach-
schaden 

Bei der Landung trat eine 
Windbö auf. Der Versuch 
durchzustarten misslang, 
gefolgt von einer Landung im 
Gras neben der SLB. Bei der 
Landung kollidierte das LFZ 
mit der SLB-Beschilderung. 

24.07.2014 ERA14CA357 Lafollette 
Cirrus 
SR22 

Sach-
schaden 

Während des Endanfluges 
unter einem windbedingten 
Vorhaltewinkel erfasste eine 
Windbö das Flugzeug und 
verwehte es von seinem 
geplanten Flugweg in 
Richtung naheliegender 
Bäume. Das Flugzeug 
berührte in der Folge einen 
Baum und stürzte aus 
geringer Höhe zu Boden. 

31.08.2006 ANC06CA128 Aniak 
Piper PA-
18 

Sach-
schaden 

Während des Startvorgangs, 
etwa 20 Fuß über der SLB, 
erfasste eine Windbö das 
Flugzeug und verwehte es 
seitlich in angrenzende 
Vegetation hinein. 

14.07.2005 DEN05LA110 Vernal 
Cessna 
TU206F 

Sach-
schaden 

Eine Wundbö erfasste das 
LFZ während des Starts 
wenige Fuß über der SLB und 
verwehte es seitlich über den 
Rand der SLB hinaus. Bei der 
Kollision mit angrenzender 
Vegetation überschlug sich 
das LFZ. 

01.03.1998 FTW98LA137  Marietta 
Cessna 
172K 

Sach-
schaden 

Während des Endanfluges 
auftretende, 
unvorhergesehene 
Seitenwinde/Windscherunge
n machten eine kontrollierte 
Steuerung des LFZ 
unmöglich. Das LFZ wurde 
seitlich von seiner Flugbahn 
in 30 Fuß hohen 
Baumbewuchs verweht und 
stürzte zu Boden. 

03.11.1997 MIA98LA022  
Crystal 
River  

Cessna 
172 

Sach-
schaden 

Während des Ausschwebens 
mit Seitenwind von rechts 
erfasste eine Windbö das LFZ 
und versetzte es in eine 
Schräglage nach links. Dabei 
berührte die linke Flügelspitze 
die SLB. Das LFZ kam 
daraufhin nach links von der 
SLB ab und kollidierte mit 
einem angrenzenden Erdwall. 
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Datum NTSB-ID Ort LFZ-Typ 
Schadens-
ausmaß 

Kurzbeschreibung 

10.04.1997 MIA97LA129  
Lawrence
ville  

Cessna 
172N 

Sach-
schaden 

Während mehrerer Touch-
and-Go-Landungen bei 
böigem Wind erfasste eine 
Serie von Windscherungen 
das LFZ beim Durchstarten. 
Das LFZ wurde in geringer 
Höhe nach links von der SLB 
verweht, das Bugfahrwerk 
setzte hart auf dem Streifen 
auf. Das LFZ drehte auf dem 
Boden weiter nach links ab 
und überschlug sich. 

Tabelle 11: Ergebnisse der Flugunfallrecherchen NTSB 

Datum 
BFU-
Aktenzeichen 

Ort LFZ-Typ 
Schaden
sausmaß 

Kurzbeschreibung 

16.07.2008 
BFU 3X099-
08 

Rendsburg-
Schachtholm 

Ikarus 
C42 

Flugzeug 
zerstört, 
zwei 
schwer 
verletzte 
Personen 

Kurz nach dem Abheben 
wurde das Luftfahrzeug von 
einer Windböe erfasst und 
bekam Baumberührung. 

07.07.2008 
BFU 3X089-
08 

Bonn-
Hangelar 

Piper PA-
28 

Sach-
schaden 

Beim Start auf der Piste 29 
mit 10 kt Seitenwind von 
links kam das Flugzeug von 
der Bahn ab und kollidierte 
mit einem abgestellten 
Luftfahrzeug. 

30.01.2004 3X002-0/04 
Mönchengla
dbach 

Piper PA-
28-181 

Sach-
schaden, 
eine 
schwer 
verletzte 
Person 

Im Landeanflug bei 
Seitenwind von links mit 12 
kt und Böen bis 20 kt bekam 
kurz vor dem Aufsetzen der 
linke Flügel 
Bodenberührung. Das 
Flugzeug geriet in eine 
unkontrollierte Fluglage und 
prallte hart neben der 
Landebahn auf eine 
Grasstreifen. 

14.08.2003 3X190-0/03 
Habichthorst 
(Hannover) 

Cessna 
172L 

Sach-
schaden 

Bei der Landung mit 
Seitenwind kam das 
Flugzeug von der 
Landebahn ab und 
überschlug sich in einem 
weichen Stoppelfeld. 

01.09.2002 3X216-0/02 Werneuchen 
Piper PA-
38-112 

Sach-
schaden, 
eine leicht 
verletzte 
Person 

Beim Durchstarten brach 
das Flugzeug aufgrund 
böigen Seitenwindes nach 
links aus und bekam in 
geringer Höhe 
Bodenberührung mit dem 
linken Tragflügel. Beim 
anschließenden Aufsetzen 
brach das Fahrwerk. 

23.06.2002 CX005-0/02 
Oberhausen 
(Mittelfranke
n) 

Russian 
AC Ind. 
S91L 

Sach-
schaden 

Bei der Landung wurde das 
Flugzeug durch Seitenwind 
nach links versetzt und 
kollidierte mit Dachreitern. 
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Datum 
BFU-
Aktenzeichen 

Ort LFZ-Typ 
Schaden
sausmaß 

Kurzbeschreibung 

Höhen-, Seitenruder und 
Spornrad wurden 
beschädigt. 

12.02.2002 3X014-0/02 Kyritz 
Cessna 
172R 

Sach-
schaden 

Bei der Landung wurde das 
Flugzeug von einer 
Windböe (16-25 kt) erfasst, 
kam nach rechts von der 
Bahn ab und beschädigte 
eine Befeuerungslampe. 

19.09.2001 3X244-0/01 
Essen-
Mülheim 
(Düsseldorf) 

Socata 
TB20 

Sach-
schaden 

Bei der Landung mit 
starkem Seitenwind brach 
das Flugzeug aus. Infolge 
Querneigung berührten der 
linke Tragflügel und der 
Propeller den Boden. 

23.09.1999 3X253-0/99 
Siegerland 
(Arnsberg) 

Champion 
8 GCBC 

Sach-
schaden, 
je eine 
schwer 
und eine 
leicht 
verletzte 
Person 

Im Anfangssteigflug wurde 
das Flugzeug in ca. 10 m 
Höhe über der Startbahn 
vom Seitenwind erfasst und 
nach rechts versetzt. Es 
kippte seitlich ab und bekam 
mit dem Tragflügel 
Bodenberührung. Der 
Tragflügel brach ab, das 
Flugzeug stürzte zu Boden 
und blieb nach kurzer 
Rutschstrecke liegen. 

Tabelle 12: Ergebnisse der Flugunfallrecherchen BFU 
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A5  Ergebnisse der Analysen veränderter Strömungsverhältnisse 
– Luftfahrzeugmuster SC07 

 

Abbildung 43: Szenario 1 (Betrachtung des Geländes ohne Stadion) 
– laterale Flugablagen - SC07 

 

 

Abbildung 44: Szenario 1 (Betrachtung des Geländes ohne Stadion) 
– vertikale Flugablagen - SC07 
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Abbildung 45: Szenario 4 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
ohne UNI-Bebauung) – laterale Flugablagen - SC07 

 

 

Abbildung 46: Szenario 4 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
ohne UNI-Bebauung) – vertikale Flugablagen - SC07 

 



Verkehrslandeplatz Freiburg: Flugsicherheitsbewertung Stadionneubau SC Freiburg 

Anhang A Seite 93 

 

VLP_Freiburg_Endbericht_Flugsicherheit_Stadionneubau_5.5_df121016  

 

Abbildung 47: Szenario 5 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
mit UNI-Bebauung) – laterale Flugablagen - SC07 

 

 

Abbildung 48: Szenario 5 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
mit UNI-Bebauung) – vertikale Flugablagen - SC07 
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A6  Ergebnisse der Analysen veränderter Strömungsverhältnisse 
– Luftfahrzeugmuster PA-28 

 

Abbildung 49: Szenario 1 (Betrachtung des Geländes ohne Stadion) 
– laterale Flugablagen – PA-28 

 

 

Abbildung 50: Szenario 1 (Betrachtung des Geländes ohne Stadion) 
– vertikale Flugablagen – PA-28 
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Abbildung 51: Szenario 4 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
ohne UNI-Bebauung) – laterale Flugablagen - PA-28 

 

 

Abbildung 52: Szenario 4 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
ohne UNI-Bebauung) – vertikale Flugablagen - PA-28 
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Abbildung 53: Szenario 5 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
mit UNI-Bebauung) – laterale Flugablagen - PA-28 

 

 

Abbildung 54: Szenario 5 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
mit UNI-Bebauung) – vertikale Flugablagen - PA-28 
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A7  Ergebnisse der Analysen veränderter Strömungsverhältnisse 
– Luftfahrzeugmuster PA-34 

 

Abbildung 55: Szenario 1 (Betrachtung des Geländes ohne Stadion) 
– laterale Flugablagen – PA-34 

 

 

Abbildung 56: Szenario 1 (Betrachtung des Geländes ohne Stadion) 
– vertikale Flugablagen – PA-34 
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Abbildung 57: Szenario 4 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
ohne UNI-Bebauung) – laterale Flugablagen - PA-34 

 

 

Abbildung 58: Szenario 4 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
ohne UNI-Bebauung) – vertikale Flugablagen - PA-34 
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Abbildung 59: Szenario 5 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
mit UNI-Bebauung) – laterale Flugablagen - PA-34 

 

 

Abbildung 60: Szenario 5 (Stadion mit Anstieg der Bauhöhe bis 37 m  
mit UNI-Bebauung) – vertikale Flugablagen - PA-34 
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A8 Ergebnisse der Blendmaß-Berechnungen 

Berechnungsergebnisse Szenario hohe Stadionfassade (h = 27,75 m) 

BR  
Entfernung zur Schwelle[m] 

1500 1000 750 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

34 Mittlere Beleuchtungsstärke [lx] 0,07 0,17 0,2 0,45 0,46 0,81 0,53 0,54 0,64 0,45 0,55 0,38 0,34 0,21 

 Blendmaß [-] 0,80 1,94 2,28 5,13 5,24 9,23 6,04 6,15 7,29 5,13 6,27 4,33 3,87 2,39 

16 Mittlere Beleuchtungsstärke [lx] 0,01 0,03 0,04 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,09 0,07 0,05 0,06 0,07 0,08 

 Blendmaß [-] 0,11 0,34 0,46 0,91 0,91 1,03 1,25 1,37 1,03 0,80 0,57 0,68 0,80 0,91 

 

BR  
Entfernung zur Schwelle[m] 

-50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 -500 

34 Mittlere Beleuchtungsstärke [lx] 0,13 0,09 0,07 0,09       

 Blendmaß [-] 1,48 1,03 0,80 1,03       

16 Mittlere Beleuchtungsstärke [lx] 0,12 0,17 0,08 0,15 0,02 0,01 0,02 0,08 0,03 0,02 

 Blendmaß [-] 1,37 1,94 0,91 1,71 0,23 0,11 0,23 0,91 0,34 0,23 

Tabelle 13: Berechnungsergebnisse Blendmaß Szenario hohe Stadionfassade 

Berechnungsergebnisse Szenario niedrige Stadionfassade (h = 22,75 m) mit Glasfront (h = 5,00 m) und Straßenbeleuchtung 

BR  
Entfernung zur Schwelle[m] 

1500 1000 750 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

34 Mittlere Beleuchtungsstärke [lx] 0,12 0,29 0,36 0,67 0,9 0,86 1,21 1,2 1,46 1,88 2 1,64 1,21 0,81 

 Blendmaß [-] 1,37 3,30 4,10 7,64 10,26 9,80 13,79 13,68 16,64 21,42 22,79 18,69 13,79 9,23 

16 Mittlere Beleuchtungsstärke [lx] 0,03 0,67 0,09 0,13 0,15 0,17 0,19 0,24 0,32 0,29 0,3 0,37 0,45 0,58 

 Blendmaß [-] 0,34 7,64 1,03 1,48 1,71 1,94 2,17 2,74 3,65 3,30 3,42 4,22 5,13 6,61 

 

BR  
Entfernung zur Schwelle[m] 

-50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 -500 

34 Mittlere Beleuchtungsstärke [lx] 0,34 0,24 0,26 0,29       

 Blendmaß [-] 3,87 2,74 2,96 3,30       

16 Mittlere Beleuchtungsstärke [lx] 0,56 0,53 0,56 0,61 0,78 0,72 0,35 0,27 0,24 0,41 

 Blendmaß [-] 6,38 6,04 6,38 6,95 8,89 8,21 3,99 3,08 2,74 4,67 

Tabelle 14: Berechnungsergebnisse Blendmaß Szenario niedrige Stadionfassade, Glasfront und Straßenbeleuchtung Planstr. Ost 
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